
  

 

Synopse  25.148 
(24.112) 

 
Volksschulgesetz (VSG); 2. Beratung 
 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

      Volksschulgesetz 
(VSG) 

              

 Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau, 

    

 gestützt auf die §§ 28 
Abs. 3, 31 Abs. 1 und 
38bis der Kantonsverfas-
sung, 

    

 beschliesst:     

 I.     

 1. Allgemeine Bestim-
mungen 

    

 §  1 
Gegenstand 

    

 1 Dieses Gesetz regelt 
das Bildungswesen in 
der Volksschule. 

    

Ergebnis der 2. GR-Beratung vom 23. September 2025 

Zustimmung zum Ergebnis 1. Beratung bzw. zum Ent-
wurf des Regierungsrats mit Ausnahmen. 
(Ausnahmen: vgl. "Ergebnis der 2. Beratung") 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Es findet ausserdem 
Anwendung auf die 
Schuldienste, die ausser-
schulische Jugendarbeit 
sowie die Aufsicht der im 
Volksschulbereich täti-
gen Privatschulen und 
der privaten Schulung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  2 
Begriffe 

§  2 Abs. 1    

 1 Die folgenden in die-
sem Gesetz genannten 
Begriffe werden wie folgt 
verwendet: 

1 Die folgenden in die-
sem Gesetz genannten 
Begriffe werden wie folgt 
verwendet: 

   

 a) Eltern: gemäss 
Schweizerischem Zi-
vilgesetzbuch erzie-
hungsberechtigte 
und erziehungsver-
pflichtete Person be-
ziehungsweise Per-
sonen, 

    

 b) Gemeinden: Einwoh-
nergemeinden oder 
Gemeindeverbände, 

    

 c) Gemeinderat: ein-
schliesslich Vor-
stand, wo dieser an-
stelle des Gemeinde-
rats tritt, 

    

 d) Schulträger: Gemein-
den und private Trä-
ger der öffentlichen 
Sonderschulen, 
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Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
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gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 
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träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 e) Öffentliche Schulen: 
Schulen, die von Ge-
meinden getragen 
werden, und vom 
Kanton anerkannte 
Sonderschulen mit 
privater Trägerschaft, 

    
 
 
 
 
 
 

 f) Privatschulen: Schu-
len mit privater Trä-
gerschaft, die vom 
Kanton bewilligt sind. 

f) (geändert) Privat-
schulen: Schulen mit 
privater Trägerschaft, 
die vom Kanton be-
willigt sind […] , 

   

  g) (neu) Aufenthaltsge-
meinde: Gemeinde, 
in der das schul-
pflichtige Kind seinen 
gewöhnlichen Auf-
enthalt mit dauern-
dem Verbleib hat. 

   

 §  3 
Bildungsauftrag 

    

 1 Die Volksschule vermit-
telt allen Schülerinnen 
und Schülern die von der 
Bundesverfassung ga-
rantierte Grundausbil-
dung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Sie erfüllt ihren Bil-
dungsauftrag in Zusam-
menarbeit mit den Eltern. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  4 
Bildungsziele 

    

 1 Die Volksschule legt die 
Basis für ein von gegen-
seitiger Achtung gepräg-
tes Zusammenleben und 
fördert die geistigen, 
emotionalen, körperli-
chen und sozialen Fähig-
keiten und Begabungen 
jedes einzelnen Kindes, 
unabhängig von seinem 
sozialen, kulturellen und 
religiösen Hintergrund. 

    

 2 Sie vermittelt jene 
Kenntnisse und Fertig-
keiten, welche die 
Grundlagen für die beruf-
liche Ausbildung, den 
Besuch weiterführender 
Schulen, die Partizipation 
an demokratischen Pro-
zessen und das lebens-
lange Lernen darstellen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
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gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Sie fördert die Sach-, 
Selbst- und Sozialkom-
petenz zur ganzheitli-
chen Entwicklung der 
Schülerinnen und Schü-
ler, die Selbständigkeit 
im Denken, Werten und 
Handeln sowie Leis-
tungsbereitschaft und Di-
alogfähigkeit. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  5 
Neutralitätsgebot 

    

 1 Die öffentlichen Schu-
len sind politisch und reli-
giös neutral. 

    

 2 Sowohl die öffentlichen 
Schulen als auch die Pri-
vatschulen sind der de-
mokratischen und rechts-
staatlichen Grundord-
nung verpflichtet. 

    

 2. Angebote     

 2.1. Allgemeines     

 §  6 
Grundsatz 

    

 1 Kinder und Jugendliche 
sind grundsätzlich in Ab-
teilungen der Regel-
schule zu unterrichten. 

    

 2 Vorbehalten bleiben die 
Förder- und Stützange-
bote sowie die Sonder-
schulung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  7 
Detailregelungen 

    

 1 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zu 
den Angeboten gemäss 
den §§ 9–24, 26, 27 und 
29 durch Verordnung, 
insbesondere die Vo-
raussetzungen zur Nut-
zung des Angebots und 
zur Zuweisung, den Um-
fang sowie die Unter-
richtsinhalte, soweit sie 
sich nicht unmittelbar aus 
den Lehrplänen ergeben. 

    

 2.2. Regelschule     

 §  8 
Gliederung 

    

 1 Die Regelschule glie-
dert sich in den Kinder-
garten von zwei Jahren, 
die Primarschule von 
sechs Jahren und die 
Oberstufe von drei Jah-
ren. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  9 
Kindergarten 

    

 1 Der Kindergarten för-
dert die Entwicklung der 
Wahrnehmungs-, Aus-
drucks- und Gemein-
schaftsfähigkeit des Kin-
des. Er schafft die Vo-
raussetzungen für das 
weitere schulische Ler-
nen. 

    

 §  10 
Primarschule 

    

 1 Die Primarschule baut 
auf dem Kindergarten 
auf. 

    

 2 Sie vermittelt die 
Grundlagen für Lesen, 
Schreiben, Rechnen und 
weitere elementare Be-
reiche des Wissens und 
Könnens und schafft eine 
Basis für Urteilsfähigkeit 
und selbständiges Den-
ken und Handeln. 

    

 §  11 
Oberstufe 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Oberstufe baut auf 
der Primarschule auf. 

    

 2 Sie vermittelt eine all-
gemeine Bildung und 
vertieft und ergänzt damit 
die Grundlagen für Ur-
teilsfähigkeit sowie für 
selbständiges Denken 
und Handeln. Sie schafft 
bei allen Schülerinnen 
und Schülern die Voraus-
setzungen zur Aus- und 
Weiterbildung. 

    

 3 Die verschiedenen Ty-
pen der dreigliedrigen 
Oberstufe enthalten fol-
gende Ausprägung:   

    

 a) die Realschule ver-
mittelt eine breite 
Grundausbildung und 
schafft die Voraus-
setzungen für eine 
berufliche Grundbil-
dung, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) die Sekundarschule 
vermittelt eine erwei-
terte Grundausbil-
dung und schafft die 
Voraussetzungen für 
eine berufliche 
Grundbildung oder 
für den Eintritt in die 
nichtgymnasialen 
Lehrgänge der Mittel-
schulen, 

    

 c) die Bezirksschule 
schafft durch eine 
umfassende Grund-
ausbildung die Vo-
raussetzung für eine 
berufliche Grundbil-
dung, einschliesslich 
der Berufsmaturität, 
oder für den Eintritt in 
das Gymnasium und 
die weiteren Lehr-
gänge der Mittel-
schulen. 

    

 2.3. Förder- und Stützan-
gebote 

    

  §  11a (neu) 
Frühe Sprachförderung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  1 Die Gemeinden können 
eine frühe Sprachförde-
rung in Deutsch für Kin-
der ab vollendetem 3. Al-
tersjahr anbieten. 

   

  2 Der Besuch der frühen 
Sprachförderung ist frei-
willig. 

   

 §  12 
Einführungsklasse 

    

 1 In der Einführungs-
klasse werden Schülerin-
nen und Schüler unter-
richtet, die für die Erfül-
lung der Anforderungen 
der 1. Primarklasse vo-
raussichtlich mehr Zeit 
benötigen. 

    

 §  13 
Kleinklasse 

 § 13  
[…] Förderklasse (Über-
schrift geändert) 

 
Zustimmung 

 
Zustimmung Kommissi-
onsantrag 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 In Kleinklassen der Pri-
marschule und Oberstufe 
werden Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet, 
die aufgrund von beson-
deren Bildungsbedürfnis-
sen dem ordentlichen 
Unterricht in der Regel-
schule nicht zu folgen 
vermögen. 

 1 In […] Förderklassen 
[…] werden Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet, 
die aufgrund von beson-
deren Bildungsbedürfnis-
sen dem ordentlichen 
Unterricht in der Regel-
schule nicht zu folgen 
vermögen. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 §  14 
Sonderformen im dritten 
Jahr der Oberstufe 

    

 1 Die Gemeinden können 
im dritten Jahr der Ober-
stufe zusätzliche Ange-
bote wie ein Berufswahl-
jahr, ein Werkjahr oder 
eine Integrations- und 
Berufsfindungsklasse 
führen. 

    

 §  15 
Schulische Heilpädago-
gik 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen 
Bildungsbedürfnissen, 
die in der Regelschule 
oder in einem Förder- 
und Stützangebot unter-
richtet werden, werden 
bedarfsgerecht mit Schu-
lischer Heilpädagogik un-
terstützt und begleitet. 

    

 §  16 
Logopädie 

    

 1 Schülerinnen und 
Schüler mit sprech- und 
sprachtherapeutischen 
Bedürfnissen sind ab 
dem Eintritt in den Kin-
dergarten mit Logopädie 
zu fördern. 

    

 §  17 
Deutschförderung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Fremdsprachige Schü-
lerinnen und Schüler, die 
wegen mangelnder 
Deutschkenntnisse dem 
ordentlichen Unterricht 
nicht zu folgen vermö-
gen, erhalten zum Er-
werb der deutschen 
Sprache eine geeignete 
Unterstützung. 

    

 2 Sie können unter be-
sonderen Umständen 
übergangsweise in Integ-
rationskursen oder mit-
tels vergleichbarer Ange-
bote gefördert werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  18 
Begabtenförderung 

    

 1 Schülerinnen und 
Schüler mit überdurch-
schnittlichem Potenzial 
und hoher Leistungsbe-
reitschaft, die durch den 
ordentlichen Unterricht 
nicht genügend gefördert 
werden können, erhalten 
Begabtenförderung und 
bei Bedarf eine geeig-
nete Begleitung. 

    

 2 Massnahmen der Be-
gabtenförderung 
sind insbesondere die 
Straffung der Lehrplanin-
halte, das Bereitstellen 
von weiterführenden 
Lernaktivitäten oder das 
Beschleunigen der schu-
lischen Laufbahn.  

    

 3 Der Kanton kann er-
gänzende Förderange-
bote bereitstellen. 

    

 §  19 
Talentschulung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Kanton kann ein-
zelnen Gemeinden zur 
Talentschulung die Füh-
rung von Abteilungen mit 
spezieller Schul- und Un-
terrichtsorganisation be-
willigen. 

    

 2 Er kann die Talentschu-
lung über die gesetzliche 
Beteiligung beim Perso-
nalaufwand hinaus zu-
sätzlich finanzieren. 

    

 3 Die Voraussetzungen, 
Bedingungen und Aufla-
gen sind in einem Leis-
tungsvertrag zwischen 
der Gemeinde und dem 
zuständigen Departe-
ment zu regeln. Es kön-
nen Dritte in den Leis-
tungsvertrag eingebun-
den werden. 

    

 §  20 
Angebote für Asylsu-
chende 

§  20 Abs. 1 (geändert) 
Angebote […] im Asylbe-
reich (Überschrift geän-
dert) 

   



- 19 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
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gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Asylsuchende Kinder 
und Jugendliche werden 
in der Regel während der 
ersten Monate ihres Auf-
enthalts im Kanton in 
speziellen Angeboten auf 
den Übertritt in die Re-
gelschule oder in ein an-
deres schulisches Ange-
bot vorbereitet. 

1  […] Kinder und Ju-
gendliche aus dem Asyl-
bereich werden in der 
Regel während der ers-
ten Monate ihres Aufent-
halts im Kanton in spezi-
ellen Angeboten auf den 
Übertritt in die Regel-
schule oder in ein ande-
res schulisches Angebot 
vorbereitet. 

   

 2 Für Kinder und Jugend-
liche in kantonalen 
Asylgrossunterkünften 
sind vor Ort in der Regel 
altersgemischte Abteilun-
gen zu bilden. 

    

 3 Der Kanton übernimmt 
die Finanzierung der er-
forderlichen Infrastruktur, 
des Personals sowie der 
Schulleitung und unter-
stützt die Standortge-
meinden besonders in 
fachlichen und organisa-
torischen Fragen. 

    

 §  21 
Spitalschulung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 
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tember 2025 

 1 Für Schülerinnen und 
Schüler mit längerem 
oder wiederkehrendem 
Spitalaufenthalt ist ein 
angemessener Unterricht 
zu gewährleisten. 

    

 2 Der Unterricht in der 
entsprechenden aargaui-
schen Spitaleinrichtung 
bildet Teil der öffentli-
chen Schule an deren 
Standort. 

    

 3 Der Grosse Rat regelt 
die Kostenverteilung zwi-
schen dem Kanton und 
den Gemeinden durch 
Dekret. 
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Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
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gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
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Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  22 
Spezialangebote 

    

 1 Der Kanton kann Ge-
meinden die Führung 
von regionalen Spezial-
angeboten für Kinder und 
Jugendliche mit psycho-
sozialen Auffälligkeiten 
bewilligen. 

    

 2 Die Zuteilung in ein 
Spezialangebot ist eine 
vorübergehende Mass-
nahme für Schülerinnen 
und Schüler, welche die 
Regelschule aufgrund ih-
res Verhaltens kurzfristig 
nicht zu tragen vermag. 

    

 3 Die Schulträger erhe-
ben von den Aufenthalts-
gemeinden der Schüle-
rinnen und Schüler ein 
Schulgeld, das sich aus 
den Vollkosten berech-
net. Der Kanton trägt ein 
allfälliges Defizit und er-
hält einen allfälligen 
Überschuss. 

    

 2.4. Sonderschulung     
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 
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träge der Kommis-
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10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  23 
Sonderschulen 

    

 1 In Sonderkindergärten 
und Sonderschulen wer-
den Kinder und Jugendli-
che mit einer Behinde-
rung unterrichtet und ge-
fördert, 

    

 a) die aufgrund ihrer 
Fähigkeiten voraus-
sichtlich nicht in der 
Lage sein werden, 
aus dem Unterricht in 
der Regelschule oder 
in einem Förder- und 
Stützangebot einen 
sinnvollen Nutzen für 
ihre weitere Entwick-
lung zu ziehen sowie 
am gemeinschaftli-
chen Leben der Ab-
teilung teilzuhaben, 
oder 

    

 b) bei denen die 
Schwere der Behin-
derung dem Unter-
richt der anderen 
Schülerinnen und 
Schüler ernstlich ent-
gegensteht. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Das Angebot in den 
Sonderschulen umfasst 
Unterricht, Erziehung, 
Betreuung, Pflege, thera-
peutische Massnahmen, 
Verpflegung, notwendige 
Transporte sowie Unter-
kunft bei Schulung in sta-
tionären Sonderschulen. 

    

 3 Für Schülerinnen und 
Schüler ab dem 16. Al-
tersjahr kann ein Sonder-
werkunterricht angeboten 
werden. 

    

 4 Die Sonderschulung 
beginnt mit der Schul-
pflicht und endet spätes-
tens mit dem vollendeten 
20. Altersjahr. In pädago-
gisch oder medizinisch 
besonders begründeten 
Fällen kann das zustän-
dige Departement Aus-
nahmen bewilligen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  24 
Weitere Angebote 

    

 1 Für Kleinkinder mit Ent-
wicklungsauffälligkeiten 
können zur Vorbereitung 
auf den Kindergarten und 
die Schule pädagogisch-
therapeutische Massnah-
men durchgeführt wer-
den. Dazu gehören ins-
besondere die heilpäda-
gogische Früherziehung 
und die Logopädie für 
Säuglinge und Kleinkin-
der. 

    

 2 Für Kinder und Jugend-
liche mit Auffälligkeiten 
im Bereich der Bewe-
gung wird Psychomoto-
rik-Therapie angeboten. 
Diese Massnahme be-
ginnt in der Regel frühes-
tens mit dem Eintritt in 
den Kindergarten. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Für den Unterricht von 
Schülerinnen und Schü-
lern mit Behinderungen, 
die in der Regelschule 
oder in einem Förder- 
und Stützangebot unter-
richtet werden, stehen 
Angebote für Beratung 
oder Begleitung zur Ver-
fügung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  25 
Bewilligungspflicht und 
Finanzierung 

    

 1 Die Bewilligungspflicht 
und Finanzierung der 
Sonderschulen und der 
weiteren Angebote rich-
tet sich nach dem Gesetz 
über die Einrichtungen 
für Menschen mit beson-
deren Betreuungsbedürf-
nissen (Betreuungsge-
setz, BeG) vom 2. Mai 
2006 1). 

    

 2.5. Schulergänzende 
und ausserschulische 
Angebote 

    

 §  26 
Musikschulen 

    

 1 Die Gemeinden können 
den lehrplanmässigen In-
strumental- und Ge-
sangsunterricht an Mu-
sikschulen mit eigener 
oder privater Träger-
schaft übertragen. 

    

 
1) SAR 428.500 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  27 
Schulunterstützende An-
gebote 

    

 1 Über den lehrplanmäs-
sigen Unterricht hinaus 
können die Gemeinden 
weitere schulunterstüt-
zende Angebote führen, 
namentlich eine Aufga-
benhilfe. 

  
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

2 Der Kanton kann Ange-
bote der Gemeinden zur 
Förderung von Kindern 
und Jugendlichen, die 
aus sozioökonomisch be-
scheidenen Verhältnis-
sen stammen und eine 
hohe Leistungsbereit-
schaft zeigen, finanziell 
unterstützen.     

 Minderheitsantrag 

2 In besonderen Fällen 
können die Schülerinnen 
und Schüler zum Besuch 
der Aufgabenhilfe ver-
pflichtet werden. 
 
 

Ablehnung Ablehnung Minderheits-
antrag 

 §  28 
Religionsunterricht 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Gemeinden stellen 
den öffentlich-rechtlich 
anerkannten Religions-
gemeinschaften zur Er-
teilung des kirchlichen 
Religionsunterrichts für 
zwei Lektionen pro Wo-
che und Abteilung inner-
halb der Unterrichtszeit 
unentgeltlich geeignete 
Räumlichkeiten zur Ver-
fügung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  
§  29 
Kurse in heimatlicher 
Sprache und Kultur 

 Minderheitsantrag 
Streichung von § 29 

Ablehnung Zustimmung Minderheits-
antrag: 
Streichung von § 29 

 1 In Kursen in heimatli-
cher Sprache und Kultur 
werden die Erstsprache 
gefördert und das Hinter-
grundwissen über die 
Sprachregion vermittelt. 
Sie stärken die Sprach-
kompetenzen der Schü-
lerinnen und Schüler und 
unterstützen sie in der 
Identitätsbildung und In-
tegration. 

    

 2 Die Organisation und 
Finanzierung solcher 
Kurse erfolgen durch 
Botschaften, Konsulate 
oder private Trägerschaf-
ten. 

  
 
 
 
Eventualantrag zu Abs. 3 
Sollte der Streichung von 
§ 29  
nicht zugestimmt wer-
den, wird  
folgender Antrag gestellt: 

  
 
 
 
Eventualantrag obsolet 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Kanton unterstützt 
die Kurse durch Informa-
tion und Koordination. 
Die Gemeinden stellen 
dafür den privaten Trä-
gern geeignete Räum-
lichkeiten unentgeltlich 
zur Verfügung, soweit 
sich diese ausdrücklich 
auf die demokratische 
und rechtsstaatliche 
Grundordnung verpflich-
ten. 

 3 Der Kanton unterstützt 
die Kurse durch Informa-
tion und Koordination. 
Die Gemeinden [...] kön-
nen den privaten Trägern 
geeignete Räumlichkei-
ten [...] zur Verfügung 
stellen, soweit sich diese 
ausdrücklich auf die de-
mokratische und rechts-
staatliche Grundordnung 
verpflichten. 

Zustimmung Eventualantrag obsolet 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3. Rechte und Pflichten     

 3.1. Schülerinnen und 
Schüler 

    

 §  30 
Recht auf Schulbesuch 

    

 1 Kinder und Jugendliche 
mit Aufenthalt im Kanton 
haben von Beginn der 
Schulpflicht bis zur Voll-
endung des 16. Alters-
jahrs Anspruch, in ein 
schulisches Angebot auf-
genommen zu werden, 
das ihren Fähigkeiten 
entspricht und dessen 
Anforderungen sie erfül-
len. 

    

 2 Wer die in Absatz 1 
festgelegte Altersgrenze 
überschritten hat, darf 
das begonnene Angebot 
grundsätzlich abschlies-
sen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Vorbehalten bleiben die 
Regelungen zu den be-
sonderen Altersgrenzen 
im Rahmen des Sonder-
schulunterrichts und der 
Förder- und Stützange-
bote sowie zu den diszip-
linarischen Ausschlüs-
sen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  31 
Schulpflicht 

    

 1 Alle Kinder und Ju-
gendlichen mit Aufenthalt 
im Kanton unterstehen 
der Schulpflicht. Sie be-
ginnt mit dem Eintritt in 
den Kindergarten und 
dauert elf Jahre oder bis 
zum erfolgreichen frühe-
ren Abschluss einer 
Grundausbildung an der 
Volksschule, längstens 
jedoch bis zur Vollen-
dung des 16. Altersjahrs. 

    

 2 Die Schulpflicht kann 
auch im Rahmen einer 
staatlich bewilligten Pri-
vatschule oder einer pri-
vaten Schulung erfüllt 
werden. 

    

 3 Aus wichtigen Gründen 
kann das zuständige De-
partement ein Kind auf 
Gesuch der Eltern vo-
rübergehend von der 
Schulpflicht entbinden 
oder vorzeitig daraus 
entlassen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  32 
Stichtag 

    

 1 Stichtag für den Eintritt 
in den Kindergarten auf 
den Beginn des kom-
menden Schuljahrs ist 
der 31. Juli desjenigen 
Jahrs, an dem das Kind 
sein viertes Altersjahr 
vollendet hat. 

    

 2 Auf Gesuch der Eltern 
ist ein späterer Eintritt in 
den Kindergarten zu ge-
statten, längstens jedoch 
bis zum nächsten Schul-
jahr. 

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zum 
späteren Eintritt durch 
Verordnung. 

    

 §  33 
Unentgeltlichkeit 

    

 1 Der unentgeltliche Un-
terricht bezieht sich in 
der Regel auf die öffentli-
che Schule am Ort, wo 
sich das betroffene Kind 
während der Woche 
mehrheitlich aufhält. 

 1 Der unentgeltliche Un-
terricht bezieht sich in 
der Regel auf die öffentli-
che Schule […] der Auf-
enthaltsgemeinde […]. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Wo kein entsprechen-
des Schulangebot vor 
Ort vorhanden ist, be-
zieht sich der unentgeltli-
che Unterricht auf den 
Schulkreis, zu dem der 
Aufenthaltsort gehört. 

 2 Wo kein entsprechen-
des Schulangebot vor 
Ort vorhanden ist, be-
zieht sich der unentgeltli-
che Unterricht auf den 
Schulkreis, zu dem […] 
die Aufenthaltsgemeinde 
gehört. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 3 Der Besuch einer öf-
fentlichen Schule aus-
serhalb des Aufent-
haltsorts oder des 
Schulkreises ist aus-
nahmsweise unentgelt-
lich, wenn dafür wichtige 
Gründe vorliegen. 

 3 Der Besuch einer öf-
fentlichen Schule aus-
serhalb [...] der Aufent-
haltsgemeinde oder des 
Schulkreises ist aus-
nahmsweise unentgelt-
lich, wenn dafür wichtige 
Gründe vorliegen. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 §  34 
Information 

    

 1 Schülerinnen und 
Schüler sind in regelmäs-
sigen Abständen über 
das Schulgeschehen und 
den Stand ihrer Leistun-
gen zu informieren. 

    

 §  35 
Meinungsäusserung und 
Anhörung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Schülerinnen und 
Schüler haben das 
Recht, ihre Meinung zu 
den sie berührenden An-
gelegenheiten und zum 
Schulgeschehen frei zu 
äussern. Ihre Meinung ist 
von den Lehrpersonen 
und Schulbehörden an-
gemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ih-
rer Reife zu berücksichti-
gen.   

    

 2 Vor schulischen Ent-
scheiden, die sie persön-
lich betreffen, ist ihnen 
Gelegenheit zu geben, 
entweder unmittelbar 
oder durch die Eltern ge-
hört zu werden. Der Re-
gierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Ver-
ordnung. 

    

 §  36 
Unterrichtsbesuch 

§  36 Abs. 1 (geändert)    

 1 Die Schülerinnen und 
Schüler sind zu pflichtge-
mässem Unterrichtsbe-
such verpflichtet. 

1 Die Schülerinnen und 
Schüler […] haben den 
Unterricht pflichtgemäss 
zu […] besuchen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  37 
Urlaub 

    

 1 Auf Ersuchen der Eltern 
haben die Schülerinnen 
und Schüler Anspruch 
auf einen freien Schul-
halbtag pro Quartal. 

    

 2 Der Gemeinderat kann 
bestimmen, dass die im 
Schuljahr anfallenden 
freien Schulhalbtage zu-
sammengefasst bezogen 
werden dürfen sowie der 
Bezug an besonderen 
Schulanlässen oder an 
Prüfungstagen ausge-
schlossen ist. 

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt Anspruch, Verfahren 
und Modalitäten für wei-
tergehenden Urlaub 
durch Verordnung. 

    

 §  38 
Dispensation 

§  38 Abs. 1 (geändert)    
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Schülerinnen und 
Schüler können so weit 
vom Besuch gewisser 
Unterrichtslektionen dis-
pensiert werden, als de-
ren überdurchschnittliche 
Sachkompetenz im be-
treffenden Fach ander-
weitig ausgewiesen ist, 
oder wenn medizinische 
oder andere wichtige 
Gründe vorliegen. 

1 Schülerinnen und 
Schüler können so weit 
vom Besuch gewisser 
Unterrichtslektionen dis-
pensiert werden, als de-
ren überdurchschnittliche 
Sachkompetenz im be-
treffenden Fach ander-
weitig ausgewiesen ist, 
oder wenn medizinische, 
pädagogische oder an-
dere wichtige Gründe 
vorliegen. 

   

 2 Der Regierungsrat re-
gelt Anspruch, Verfahren 
und Modalitäten zur Dis-
pensation durch Verord-
nung. 

    

 §  39 
Schulunfallversicherung 

    

 1 Die Schulträger sorgen 
für eine angemessene 
Unfallverhütung, versi-
chern die Schülerinnen 
und Schüler gegen die 
Folgen von Unfällen im 
Zusammenhang mit dem 
Schulbetrieb und auf 
dem Schulweg und über-
nehmen die Prämien. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Die Schulunfallversi-
cherung steht subsidiär 
zur obligatorischen Kran-
kenversicherung. 

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Schulunfallversicherung 
durch Verordnung. 

    

 3.2. Eltern     

  §  39a (neu) 
Sprachstandserhebung 

   

  1 Die Eltern sind zur Mit-
wirkung bei der Erhe-
bung der Deutschkennt-
nisse ihrer Kinder 
(Sprachstandserhebung) 
gemäss § 67a verpflich-
tet. 

   

 §  40 
Information 

    

 1 Die Eltern sind in regel-
mässigen Abständen 
über den Stand der Leis-
tungen und das Verhal-
ten ihrer Kinder zu infor-
mieren. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Die Schule informiert 
die Eltern in angemesse-
ner Weise über wichtige 
Bereiche des Unterrichts- 
und Schulgeschehens 
und organisiert Veran-
staltungen, die es den El-
tern erlauben, einen Ein-
blick in den Schulalltag 
zu gewinnen und mit der 
Schulleitung, den Lehr-
personen und den weite-
ren in der Schule tätigen 
Personen persönlich in 
Kontakt zu treten. 

    

 §  41 
Besuchsrecht 

    

 1 Die Eltern haben das 
Recht, den Unterricht ih-
rer Kinder einmal pro 
Schulhalbjahr nach Ab-
sprache mit den betroffe-
nen Lehrpersonen oder 
der Schulleitung zu besu-
chen. 

    

 §  42 
Kontakte 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Kontakte mit den Lehr-
personen und der Schul-
leitung sind rücksichtsvoll 
auszuüben und grund-
sätzlich auf die normalen 
Unterrichts- und Arbeits-
zeiten zu beschränken. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  43 
Verantwortung 

    

 1 Die Eltern sind verant-
wortlich, dass ihre schul-
pflichtigen Kinder die 
Schule pflichtgemäss be-
suchen. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zum 
pflichtgemässen Schul-
besuch durch Verord-
nung. 

    

 3 Die Eltern tragen die 
Verantwortung für ihre 
Kinder auf deren Schul-
weg. 

    

 §  44 
Mitwirkungspflichten 

    

 1 Die Eltern müssen die 
Klassenlehrperson oder 
die Schulleitung über 
Verhaltensänderungen 
ihrer Kinder oder über 
Ereignisse, die sich in 
dessen Umfeld abspie-
len, informieren, soweit 
dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Sie sind verpflichtet, an 
angeordneten Elternver-
anstaltungen oder Ge-
sprächen teilzunehmen. 

    

 3 Bleiben sie unentschul-
digt fern, können sie mit 
dem Hinweis auf allfällige 
Straffolgen bei Nichter-
scheinen formell vorgela-
den werden. 

    

   Minderheitsantrag 
4 Dolmetscherdienste ha-
ben die Eltern in jedem 
Fall selbst zu organisie-
ren und zu entschädigen. 

Ablehnung Ablehnung Minderheits-
antrag 

 §  45 
Absenzen 

    

 1 Bleibt eine Schülerin 
oder ein Schüler wegen 
Krankheit oder aus ande-
ren unvorhersehbaren 
Gründen dem Unterricht 
fern, benachrichtigen die 
Eltern unverzüglich die 
Schule. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Unentschuldigte Absen-
zen auf der Oberstufe 
werden in den Zwischen-
berichten und Zeugnis-
sen eingetragen. 

 2 […] Absenzen auf der 
Oberstufe werden grund-
sätzlich als unentschul-
digt oder entschuldigt in 
den Zwischenberichten 
und Zeugnissen einge-
tragen. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zu 
den Absenzen durch 
Verordnung. 

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zu 
den Absenzen sowie die 
Ausnahmen der Einträge 
gemäss Absatz 2 durch 
Verordnung. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 §  46 
Schulgeld 

    

 1 Erfolgt der Unterrichts-
besuch ohne wichtige 
Gründe nicht an der 
Schule am Aufenthaltsort 
des Kindes oder im ent-
sprechenden Schulkreis, 
haben die Eltern ein 
höchstens die Vollkosten 
deckendes Schulgeld zu 
bezahlen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Sind wichtige Gründe 
für einen auswärtigen 
Schulbesuch vorhanden, 
hat die Aufenthaltsge-
meinde des Kindes das 
betreffende Schulgeld zu 
übernehmen.  

    

 §  47 
Besondere Kostentra-
gung 

    

 1 Bei der Teilnahme an 
obligatorischen Exkursio-
nen und Schullagern 
kann von den Eltern ein 
finanzieller Beitrag an die 
auswärtigen Verpfle-
gungskosten verlangt 
werden. 

    

 2 Kostenfolgen für Er-
satzmassnahmen bei 
Schulausschlüssen kön-
nen den Eltern in Rech-
nung gestellt werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Wird der Besuch eines 
Freifachs während des 
laufenden Schuljahrs 
ohne wichtigen Grund 
abgebrochen, kann den 
Eltern ein Anteil an den 
Personalkosten auferlegt 
werden. 

    

 §  48 
Kostenrahmen 

    

 1 Das Maximum für die 
Übernahme von Kosten 
gemäss § 47 Abs. 2 und 
3 beträgt Fr. 1'000.–. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten der 
besonderen Kostentra-
gung durch Verordnung. 

    

 4. Zusammenarbeit und 
Organisation 

    

 4.1. Allgemeines     

 §  49 
Angebotspflicht 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Gemeinden sind 
verpflichtet, die Regel-
schule und die Förder- 
und Stützangebote ge-
mäss den §§ 12 Abs. 1, 
15 Abs. 1, 16 Abs. 1 so-
wie 17 Abs. 1 unter den 
vorgegebenen Rahmen-
bedingungen selber oder 
gemeinsam mit anderen 
Gemeinden ihrer Region 
zu führen. 

    

 2 Sind die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ge-
mäss den §§ 54–57 zur 
eigenständigen Führung 
der in Absatz 1 genann-
ten Angebote nicht er-
füllt, arbeiten die Ge-
meinden einer Region 
zusammen. 

    

 3 Mangelt es in einer Re-
gion an bestimmten För-
der- und Stützangeboten, 
kann der Regierungsrat 
Gemeinden zur Führung 
entsprechender Ange-
bote verpflichten. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  50 
Form der Zusammenar-
beit 

    

 1 Die Zusammenarbeit 
der Gemeinden erfolgt in 
den vom Gesetz über die 
Einwohnergemeinden 
(Gemeindegesetz, GG) 
vom 19. Dezember 
1978 2) vorgesehenen 
Formen des Gemeinde-
vertrags oder des Ge-
meindeverbands gemäss 
den §§ 72–82 GG. 

    

 §  51 
Planung der Schulkreise 

    

 1 Die Gemeinden und 
Regionalplanungsver-
bände planen gemein-
sam unter Mithilfe des 
Kantons die Bildung von 
Schulkreisen. 

    

 
2) SAR 171.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Können sich die Ge-
meinden über eine Zu-
sammenarbeit nicht eini-
gen, richtet sich das wei-
tere Vorgehen nach den 
Bestimmungen des Ge-
meindegesetzes. 

    

 3 Der Regierungsrat kann 
für eine befristete Über-
gangszeit Ausnahmen 
hinsichtlich der Zusam-
menarbeit bewilligen. 

    

 §  52 
Schulgelder 

    

 1 Die Aufenthaltsgemein-
den von Schülerinnen 
und Schülern, die eine 
Schule aus wichtigen 
Gründen ausserhalb ih-
rer Aufenthaltsgemein-
den besuchen, haben ein 
Schulgeld zu bezahlen, 
das höchstens die Voll-
kosten deckt. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Berechnung des 
Schulgelds durch Verord-
nung. Die Gemeinden 
können das Schulgeld 
davon abweichend durch 
Gemeindevertrag oder 
im Rahmen eines Ge-
meindeverbands regeln. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  53 
Aufnahmepflicht 

    

 1 Die Gemeinden sind 
verpflichtet, Schülerinnen 
und Schüler aus einer 
anderen Gemeinde auf-
zunehmen, 

    

 a) so lange die Zusam-
menarbeit gemäss § 
51 pendent ist, 

    

 b) falls besondere Ein-
zelfälle vorliegen. 

    

 2 Das zuständige Depar-
tement entscheidet bei 
fehlender Einigung und 
legt nach Anhörung der 
Beteiligten die Modalitä-
ten des auswärtigen 
Schulbesuchs fest. 

    

 4.2. Rahmenbedingun-
gen 

    

 §  54 
Kindergarten 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Kindergarten ist mit 
Abteilungen mit jeweils 
zwei Schuljahrgängen zu 
führen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  55 
Primarschule 

    

 1 Zur Führung einer Pri-
marschule bedarf es min-
destens 15 Schülerinnen 
und Schüler. 

    

 2 Primarschulen dürfen 
mit mehrklassigen Abtei-
lungen geführt werden. 

    

 §  56 
Oberstufe 

    

 1 Sekundar- und Real-
schulen sind mit mindes-
tens sechs Abteilungen 
gemeinsam zu führen. 
Werden sie dezentral in 
mehr als einer Schulan-
lage geführt, sind pro 
Schulanlage mindestens 
drei Abteilungen zu bil-
den. 

    

 2 Bezirksschulen sind mit 
mindestens sechs Abtei-
lungen in einer Schulan-
lage zu führen. Sie kön-
nen zentral zusammen 
mit Sekundar- und Real-
schulen geführt werden. 

    



- 54 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Die Abteilungen sind 
einklassig zu führen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  57 
Abteilungsgrösse 

    

 1 Die Abteilungsgrösse 
darf auf die Dauer am 
Kindergarten, an der Pri-
marschule, an der Be-
zirks- und Sekundar-
schule je 25 sowie an der 
Realschule 22 Schülerin-
nen und Schüler nicht 
übersteigen. 

    

 2 Der Regierungsrat kann 
im Hinblick auf einen pä-
dagogisch sinnvollen und 
wirtschaftlich effizienten 
Ressourceneinsatz an 
den Schulen bei sämtli-
chen Angeboten die mi-
nimale Schülerzahl pro 
Schultyp durch Verord-
nung regeln. 

    

 §  58 
Ausnahmen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Das zuständige Depar-
tement kann auf Antrag 
der Gemeinden in beson-
deren Fällen Ausnahmen 
zur Einhaltung der Rah-
menbedingungen ge-
mäss den §§ 54–57 be-
willigen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 4.3. Unterricht     

 §  59 
Grundsatz 

    

 1 Aufbau und Gestaltung 
des Unterrichts nehmen 
Rücksicht auf den Ent-
wicklungsstand der 
Schülerinnen und Schü-
ler. Die Anforderungen 
richten sich nach der 
Vorbildung und dem Auf-
nahmevermögen der Al-
tersstufe. 

    

 2 Für jede Abteilung sind 
eine, maximal zwei 
hauptverantwortliche 
Klassenlehrpersonen zu 
bestimmen. 

    

 §  60 
Schuljahr 

    

 1 Das Schuljahr beginnt 
am 1. August und endet 
am 31. Juli. Das erste 
Semester endet am 31. 
Januar.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Schulunterricht be-
ginnt am zweiten Montag 
im August und endet mit 
Beginn der Sommerfe-
rien. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  61 
Schulwoche 

    

 1 Die Schulwoche dauert 
von Montag bis Freitag. 

    

 §  62 
Schulferien 

    

 1 Je zwei Wochen Früh-
lings-, Herbst- und Weih-
nachtsferien sowie drei 
Wochen Sommerferien 
werden einheitlich durch 
den Erziehungsrat fest-
gelegt. 

    

 2 Die restlichen vier Feri-
enwochen legen die Ge-
meinden selber fest. 

    

 §  63 
Unterrichtszeiten 

    

 1 Der Unterricht beginnt 
in der Regel frühestens 
um 07.30 Uhr und endet 
spätestens um 18.00 
Uhr. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten zu 
den Unterrichtzeiten und 
deren Gestaltung sowie 
die Ausnahmen durch 
Verordnung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  64 
Schullager und Schulan-
lässe 

    

 1 Die Schulen können 
obligatorische und freiwil-
lige Schullager durchfüh-
ren. 

    

 2 Obligatorische Schulla-
ger sind auf eine Schul-
woche pro Jahr zu be-
grenzen. Soweit die 
Schullager freiwillig sind, 
oder wo eine Wahlmög-
lichkeit besteht, dürfen 
sie auch während der 
Schulferien und an Wo-
chenenden durchgeführt 
werden. 

    

 3 Schulanlässe, bei de-
nen die Eltern oder die 
Öffentlichkeit mit einbe-
zogen sind, sowie obliga-
torische Schullager dür-
fen auch Samstage ein-
schliessen. 

    

 §  65 
Lehrplan 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Lehrplan enthält 
die Bereiche Sprachen, 
Mathematik und Natur-
wissenschaften, Sozial- 
und Geisteswissenschaf-
ten (inklusive Ethik und 
Religionen), Musik, 
Kunst und Gestaltung, 
Bewegung und Gesund-
heit. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die einzelnen Unter-
richtsbereiche, die Zahl 
der Unterrichtslektionen 
und ihre Dauer, die Lern-
ziele und die Stoffaus-
wahl sowie die Anforde-
rungen an die Schülerin-
nen und Schüler bezüg-
lich ihrer Selbst- und So-
zialkompetenzen. Er be-
achtet dabei die interkan-
tonale Harmonisierung 
der Lehrpläne. 

    

 §  66 
Lehrmittel 

    

 1 Die Lehrmittel sind auf 
den Lehrplan abge-
stimmt. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Regierungsrat legt 
die obligatorischen Lehr-
mittel durch Verordnung 
fest. 

    

 §  67 
Unterrichtssprache 

    

 1 Die Unterrichtssprache 
im Kindergarten ist 
grundsätzlich Mundart. 

    

 2 Die Unterrichtssprache 
in der Primarschule und 
in der Oberstufe ist 
grundsätzlich die Stan-
dardsprache. 

    

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Ausnahmen 
durch Verordnung. 

    

 4.4. Schulische Laufbahn     

  §  67a (neu) 
Sprachstandserhebung 

   

  1 Im Hinblick auf eine all-
fällige frühe Sprachförde-
rung in Deutsch gemäss 
§ 11a VSG vor der Ein-
schulung führen die Ge-
meinden eine Sprach-
standserhebung durch. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zur 
Sprachstandserhebung, 
namentlich den Zeitpunkt 
der Durchführung, den 
Inhalt und Umfang sowie 
die Organisation und das 
Verfahren durch Verord-
nung. 

   

 §  68 
Grundsatz 

    

 1 Die schulische Lauf-
bahn wird ab der zweiten 
Klasse der Primarschule 
grundsätzlich gestützt 
auf leistungsbezogene 
und selektive Notenzeug-
nisse durchlaufen. 

    

 2 Es können weitere 
Leistungsbelege beige-
zogen und Zwischenbe-
richte ausgestellt wer-
den, in denen auch eine 
Beurteilung der Selbst- 
und Sozialkompetenzen 
ausgewiesen werden 
darf. 

    

 §  69 
Ausnahmen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Im Kindergarten wird 
einmal im Jahr eine Ein-
schätzung zum Entwick-
lungs- und Lernstand des 
Kindes erstellt. 

    

 2 In der ersten Klasse der 
Primarschule sowie in 
bestimmten Förder- und 
Stützangeboten werden 
Beurteilungen in Worten 
erstellt, welche die wei-
tere schulische Laufbahn 
begründen. 

    

 3 Bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinde-
rungen werden Beurtei-
lungen in Worten erstellt 
beziehungsweise Zeug-
nisnoten gesetzt, wenn 
die Lernziele nach Lehr-
plan erreicht werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  70 
Stufen- und Typenwech-
sel 

    

 1 Für den Stufen- und Ty-
penwechsel gilt ein Emp-
fehlungsverfahren. 

    

 §  71 
Laufbahnentscheide 

    

 1 Laufbahnentscheide 
sind nur dann formell zu 
eröffnen, wenn sich die 
betroffene Schülerin, der 
betroffene Schüler bezie-
hungsweise deren Eltern 
der Beurteilung der betei-
ligten Lehrpersonen nicht 
anschliessen können. 

    

 2 Zuweisungen von Kin-
dern und Jugendlichen 
mit Behinderungen in 
Sonderkindergärten und 
Sonderschulen erfolgen 
über den Kanton. Die be-
teiligten Schulträger sind 
in den Abklärungspro-
zess miteinzubeziehen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Liegt beim Übertritt von 
einer bewilligten Privat-
schule in die Volksschule 
eine entsprechende 
Empfehlung vor, wird die 
Schülerin oder der Schü-
ler ohne weiteren formel-
len Entscheid aufgenom-
men. 

    

 §  72 
Abschlusszertifikat 

    

 1 Die Leistungen der 
Schülerinnen und Schü-
ler in den letzten beiden 
Schuljahren der Ober-
stufe können neben dem 
Notenzeugnis in einem 
interkantonal verglei-
chenden, nicht selekti-
onswirksamen Ab-
schlusszertifikat erfasst 
werden. 

    

 §  73 
Detailregelungen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zu den 
Laufbahnentscheiden so-
wie den Inhalt des Ab-
schlusszertifikats. 

    

 4.5. Infrastruktur     

 §  74 
Schulanlagen und Schu-
leinrichtungen 

    

 1 Die Gemeinden be-
schaffen und unterhalten 
die erforderlichen Schul-
bauten samt Sport- und 
Spielplätzen, das dazu 
gehörende Mobiliar und 
die übrigen Schuleinrich-
tungen. 

    

 2 Sie sorgen für eine an-
gemessene digitale Infra-
struktur der Schulen. Der 
Regierungsrat legt eine 
Basisinfrastruktur durch 
Verordnung fest. 

    

 §  75 
Schulmaterial 

§  75 Abs. 1 (geändert)    



- 69 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Gemeinden stellen 
den Schülerinnen und 
Schülern die Lehr- und 
Informatikmittel, weiteres 
Schulmaterial sowie Mu-
sikinstrumente für den 
lehrplanmässigen Unter-
richt zum unentgeltlichen 
Gebrauch zur Verfügung. 

1 Die […] Schulträger 
stellen den Schülerinnen 
und Schülern die Lehr- 
und Informatikmittel, wei-
teres Schulmaterial so-
wie Musikinstrumente für 
den lehrplanmässigen 
Unterricht zum unentgelt-
lichen Gebrauch zur Ver-
fügung. 

   

 2 In besonderen Fällen 
beschränkt sich deren 
Gebrauch auf die Nut-
zung unmittelbar in der 
Schule, oder die betref-
fende Sache kann gegen 
einen nach privater Nut-
zungsmöglichkeit gemes-
senen Elternbeitrag zu 
Eigentum abgegeben 
werden. 

    

 §  76 
Schulweg 

    

 1 Die Gemeinden sind 
verpflichtet, für zumut-
bare Schulwege zu sor-
gen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Schaffen sie bei einem 
unzumutbaren Schulweg 
keine Abhilfe, haben sie 
die notwendigen Kosten 
für den Transport zu 
übernehmen. 

    

 §  77 
Bibliothek 

    

 1 Die Gemeinden sorgen 
für einen unentgeltlichen 
Zugang ihrer Schülerin-
nen und Schüler zu einer 
Bibliothek. 

    

 5. Zuständigkeiten und 
Aufgaben 

    

 5.1. Lehrpersonen     

 §  78 
Schulkonferenz 

    

 1 Die Lehrpersonen einer 
Schule bilden die Schul-
konferenz. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
das Mitspracherecht der 
Schulkonferenz und die 
Vertretung der Anliegen 
der Lehrerschaft in der 
Schulleitung und gegen-
über den zuständigen 
Behörden. 

    

 §  79 
Kantonalkonferenz 

    

 1 Die Delegierten der 
Lehrpersonen aller öf-
fentlichen Schulen des 
Kantons bilden die Kan-
tonalkonferenz. 

    

 2 Die Kantonalkonferenz 
organisiert und konstitu-
iert sich selbst; ihre Sta-
tuten bedürfen der Ge-
nehmigung durch das zu-
ständige Departement. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Sie befasst sich mit 
Schulfragen von allge-
meiner Bedeutung, be-
gutachtet Schulangele-
genheiten und hat ein 
Antragsrecht gegenüber 
dem Erziehungsrat und 
dem zuständigen Depar-
tement. 

    

 5.2. Schulleitung     

 §  80 
Zusammensetzung 

    

 1 Die Organisation der 
Schulleitung richtet sich 
nach der Grösse und 
nach den Bedürfnissen 
der Schule. 

    

 2 Sie wird vom Gemein-
derat bestellt und ist die-
sem direkt untergeord-
net. 

    

 §  81 
Aufgaben 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Schulleitung führt 
die Schule operativ und 
entscheidet in schuli-
schen sowie in personel-
len Angelegenheiten, so-
weit der Gemeinderat 
diese an sie delegiert 
hat. 

    

 2 Ausserdem obliegen ihr 
folgende Aufgaben: 

    

 a) Pädagogische Füh-
rung, 

    

 b) Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssiche-
rung, 

    

 c) Organisation und Ad-
ministration des 
Schulbetriebs, 

    

 d) Information und 
Kommunikation. 

    

 5.3. Gemeinderat     

 §  82 
Aufgaben 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Gemeinderat ist 
verantwortlich für die 
Führung der Volksschule 
und die Aufsicht über die 
private Schulung.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  83 
Entscheide 

    

 1 Der Gemeinderat trifft 
alle schulischen Ent-
scheide, soweit das vor-
liegende Gesetz die ent-
sprechende Befugnis 
nicht ausdrücklich einer 
anderen Behörde zu-
weist. 

    

 2 Er entscheidet nament-
lich auch über die Tra-
gung von Schulgeldern, 
Transportkosten und an-
deren Kosten, die mit 
dem Besuch der öffentli-
chen Schule zusammen-
hängen. 

    

 3 Vorbehalten bleibt die 
Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen ge-
mäss Gemeindegesetz 
an eines seiner Mitglie-
der oder an die Schullei-
tung. 

    

 5.4. Schulrat des Bezirks     
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  84 
Zusammensetzung und 
Wahl 

§  84 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

 1 In jedem Bezirk wird 
durch Volkswahl ein 
Schulrat von sieben Mit-
gliedern bestellt. 

    

 2 Wählbar ist jede stimm-
berechtigte Person mit 
Wohnsitz im entspre-
chenden Bezirk. 

2  […] Die amtierenden 
Mitglieder der Schulräte 
des Bezirks müssen 
Wohnsitz im […] jeweili-
gen Bezirk haben. 

   

 3 Der Schulrat konstitu-
iert sich selbst. 

3 Der Schulrat des Be-
zirks konstituiert sich 
selbst. 

   

 §  85 
Entscheide 

    

 1 Der Schulrat des Be-
zirks entscheidet mindes-
tens in Fünferbesetzung 
als erste Beschwer-
deinstanz über Ent-
scheide gemäss § 83. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Kann keine Fünferbe-
setzung sichergestellt 
werden, bietet das zu-
ständige Departement 
nach Losentscheid ein 
Ersatzmitglied aus einem 
anderen Bezirk auf. 

    

 3 Stimmenthaltungen 
sind unzulässig. 

    

 §  86 
Weitere Aufgaben 

    

 1 Der Schulrat des Be-
zirks führt nach Bedarf 
Orientierungs- und Wei-
terbildungsveranstaltun-
gen für Mitglieder der 
Gemeinderäte und 
Schulleitungen des Be-
zirks durch und kann 
dazu die Unterstützung 
des zuständigen Depar-
tements anfordern. 

    

  §  86a (neu) 
Amtseinstellung 

  Streichung § 86a (neu) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  1 Der Regierungsrat kann 
ein Mitglied des Schul-
rats des Bezirks vor Ab-
lauf der Amtsdauer im 
Amt einstellen, wenn ge-
gen dieses eine Strafun-
tersuchung wegen einer 
Handlung eröffnet wurde, 
die mit dem Amt eines 
Mitglieds des Schulrats 
nicht vereinbar ist. 

   

  2 Während der Einstel-
lung im Amt ruhen sämt-
liche Rechte und Pflich-
ten. 

   

  3 Der Regierungsrat kann 
während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des 
Schulrats des Bezirks 
Auskünfte über hängige 
Strafverfahren im In- und 
Ausland verlangen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  §  86b (neu) 
Amtsenthebung 

  Streichung § 86b (neu) 

  1 Der Regierungsrat kann 
ein Mitglied des Schul-
rats des Bezirks vor Ab-
lauf der Amtsdauer des 
Amts entheben, wenn es 

   

  a) vorsätzlich oder 
grobfahrlässig Amts-
pflichten schwer ver-
letzt hat, 

   

  b) die Fähigkeit, das 
Amt auszuüben, auf 
Dauer verloren hat 
oder 

   

  c) wegen einer Hand-
lung, die mit dem 
Amt eines Mitglieds 
des Schulrats des 
Bezirks nicht verein-
bar ist, strafrechtlich 
verurteilt worden ist, 
es sei denn, diese 
Verurteilung er-
scheint nicht mehr im 
Privatauszug aus 
dem Strafregister. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  2 Mitglieder des Schul-
rats des Bezirks haben 
den Regierungsrat um-
gehend über strafrechtli-
che Verurteilungen zu in-
formieren, die während 
der Amtsdauer erfolgen 
und zu einem Eintrag im 
Privatauszug aus dem 
Strafregister führen. 

   

 5.5. Departement Bil-
dung, Kultur und Sport 

    

 §  87 
Aufgaben 

    

 1 Dem Departement Bil-
dung, Kultur und Sport 
kommen neben den an-
dernorts in diesem Ge-
setz und in anderen Ge-
setzen verankerten Auf-
gaben und Entschei-
dungsbefugnissen insbe-
sondere folgende Aufga-
ben zu: 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 a) Gesamtsteuerung 
der Volksschule zur 
Erreichung der Bil-
dungsziele durch 
eine hohe Qualität 
des Volksschulange-
bots im ganzen Kan-
ton, 

    

 b) Aufsicht über die öf-
fentlichen und priva-
ten Schulen, 

    

 c) Unterstützung der 
Schulträger in allen 
schulischen Angele-
genheiten sowie bei 
der Digitalisierung 
der Volksschule, 

    

 d) Weiterentwicklung 
der Volksschule und 
deren Anpassung an 
die aktuellen Bedürf-
nisse, 

    

 e) Evaluation und Moni-
toring der Qualität 
der Volksschule, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 f) Abstimmung der 
Volksschule und ihrer 
Übergänge in weiter-
führende Schulen 
und Ausbildungen 
mit anderen Kanto-
nen und dem Bund, 

    

 g) Abstimmung und Ko-
ordination der Volks-
schule mit der vor- 
und ausserschuli-
schen Betreuung und 
Förderung der Kinder 
und Jugendlichen, 

    

 h) Vermittlung bei Aus-
einandersetzungen, 
die nicht innerhalb 
der Schulen geregelt 
werden können und 
für die kein anderer 
Weg zur Verfügung 
steht, 

    

 i) Zuweisung von Kin-
dern und Jugendli-
chen in Sonderkin-
dergärten und Son-
derschulen gemäss § 
71 Abs. 2, 

    



- 83 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 j) Erteilung einer Kos-
tengutsprache ge-
mäss § 103 Abs. 1. 

    

   k) Bearbeitung von Daten 
und Erstellung von da-
tenbasierten Analysen 
zur Unterstützung, Evalu-
ation, Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung 
von Schulen sowie zur 
schulischen Förderung 
und Unterstützung ein-
zelner Schülerinnen und 
Schüler. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 2 Es pflegt eine partner-
schaftliche Zusammenar-
beit mit den Schulträgern 
und deren Führungsor-
ganen. 

    

 3 Für die gemäss Absatz 
1 erbrachten Leistungen 
zugunsten der Schulträ-
ger werden keine Kosten 
erhoben.  

    

 5.6. Erziehungsrat     

 §  88 
Zusammensetzung und 
Wahl 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Erziehungsrat be-
steht aus elf Mitgliedern. 

    

 2 Die Vorsteherin bezie-
hungsweise der Vorste-
her des zuständigen De-
partements führt den 
Vorsitz; die übrigen Mit-
glieder werden vom 
Grossen Rat gewählt, 
vier Mitglieder auf Vor-
schlag der Kantonalkon-
ferenz. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  89 
Aufgaben 

    

 1 Der Erziehungsrat ist 
als vorberatende Be-
hörde des Regierungs-
rats und beratende Be-
hörde des zuständigen 
Departements in allen 
Schulfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung an-
zuhören. 

    

 2 Er betreut das Lehrmit-
telwesen. 

    

 3 Er entscheidet über die 
Bewilligung von Privat-
schulen gemäss § 127 
Abs. 1. 

    

  §  89a (neu) 
Amtseinstellung 

  Streichung § 89a (neu) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  1 Der Grosse Rat kann 
mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwe-
senden Mitglieder ein 
Mitglied des Erziehungs-
rats vor Ablauf der Amts-
dauer im Amt einstellen, 
wenn gegen dieses eine 
Strafuntersuchung we-
gen einer Handlung er-
öffnet wurde, die mit dem 
Amt eines Mitglieds des 
Erziehungsrats nicht ver-
einbar ist. 

   

  2 Während der Einstel-
lung im Amt ruhen sämt-
liche Rechte und Pflich-
ten. 

   

  3 Das Büro des Grossen 
Rats kann während der 
Amtsdauer von den Mit-
gliedern des Erziehungs-
rats Auskünfte über hän-
gige Strafverfahren im In- 
und Ausland verlangen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  4 Für das Verfahren und 
die Rechtsmittel gelten 
die §§ 21c und 21d des 
Gesetzes über die Orga-
nisation des Regierungs-
rates und der kantonalen 
Verwaltung (Organisati-
onsgesetz) vom 26. März 
1985 3) sinngemäss. 

   

  §  89b (neu) 
Amtsenthebung 

  Streichung § 89b (neu) 

  1 Der Grosse Rat kann 
mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwe-
senden Mitglieder ein 
Mitglied des Erziehungs-
rats vor Ablauf der Amts-
dauer des Amts enthe-
ben, wenn dieses 

   

  a) vorsätzlich oder 
grobfahrlässig Amts-
pflichten schwer ver-
letzt hat, 

   

  b) die Fähigkeit, das 
Amt auszuüben, auf 
Dauer verloren hat 
oder 

   

 
3) SAR 153.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  c) wegen einer Hand-
lung, die mit dem 
Amt eines Mitglieds 
des Erziehungsrats 
nicht vereinbar ist, 
strafrechtlich verur-
teilt worden ist, es sei 
denn, diese Verurtei-
lung erscheint nicht 
mehr im Privataus-
zug aus dem Strafre-
gister. 

   

  2 Mitglieder des Erzie-
hungsrats haben das 
Büro des Grossen Rats 
umgehend über straf-
rechtliche Verurteilungen 
zu informieren, die wäh-
rend der Amtsdauer er-
folgen und zu einem Ein-
trag im Privatauszug aus 
dem Strafregister führen. 

   

  3 Für das Verfahren und 
die Rechtsmittel gelten 
die §§ 21c und 21d des 
Organisationsgesetzes 
sinngemäss. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 5.7. Regierungsrat     

 §  90 
Kompetenzen 

    

 1 Der Regierungsrat kann 
einzelnen Gemeinden 
bei besonderen Gründen 
und im Interesse der be-
troffenen Schülerinnen 
und Schüler Ausnahmen 
von den Vorschriften 
über die Zusammenar-
beit und Organisation be-
willigen. 

    

 2 Er entscheidet über die 
Bewilligung von Talent-
schulung gemäss § 19 
und von Spezialangebo-
ten gemäss § 22. 

    

 3 Er ist ermächtigt, mit 
anderen Kantonen Ver-
träge über die Zuweisung 
und die Aufnahme von 
Schülerinnen und Schü-
lern sowie die Bildung 
von grenzüberschreiten-
den Schulkreisen abzu-
schliessen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  91 
Pilotprojekte 

    

 1 In Zusammenarbeit mit 
den Schulträgern kann 
der Kanton befristete Pi-
lotprojekte durchführen, 
um Erkenntnisgewinne 
für die Weiterentwicklung 
der Volksschule zu erhal-
ten. 

    

 2 Der Regierungsrat ent-
scheidet über die Durch-
führung von befristeten 
Pilotprojekten. Er regelt 
die hierfür erforderlichen 
Abweichungen von kan-
tonalen Bestimmungen 
durch befristete Verord-
nung. 

    

 3 Das zuständige Depar-
tement schliesst mit den 
am Pilotprojekt beteilig-
ten Schulträgern einen 
Leistungsvertrag ab. 

    

 6. Qualitätssicherung     

 6.1. Qualitätsansprüche     

 §  92 
Instrumentarium 

§  92 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (neu) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Das zuständige Depar-
tement legt die Qualitäts-
ansprüche an die Schu-
len fest, stellt diesen ein 
Instrumentarium für die 
Qualitätssicherung zur 
Verfügung und kann den 
Schulträgern im Rahmen 
seines Budgets zusätzli-
che finanzielle Mittel für 
qualitätssichernde Mass-
nahmen gewähren. 

1  […] Der Regierungsrat 
regelt durch Verordnung 
die Qualitätsansprüche 
an die Schulen […] und 
die […] niederschwelli-
gen Aufsichtsmassnah-
men durch die Schulauf-
sicht, namentlich das 
Einverlangen von Berich-
ten und […] Konzepten 
bei den […] für […] die 
Schule verantwortlichen 
Behörden. 

   

  2 Das zuständige Depar-
tement stellt den Schulen 
ein Instrumentarium für 
die Qualitätssicherung 
zur Verfügung und kann 
den Schulträgern im 
Rahmen seines Budgets 
zusätzliche finanzielle 
Mittel für qualitätssi-
chernde Massnahmen 
gewähren. 

   

  §  92a (neu) 
Aufsichtsmassnahmen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  1 Der Regierungsrat kann 
die Schulführung an eine 
externe Sachverwaltung 
übertragen, wenn sich 
Schulträger weigern, den 
Anordnungen der Auf-
sichtsbehörden in wichti-
gen schulischen Angele-
genheiten Folge zu leis-
ten, namentlich bei mas-
siven Mängeln in der 
Schul- und Unterrichtsor-
ganisation oder bei der 
Personalführung. 

   

  2 Nach Einsetzung einer 
externen Sachverwaltung 
übernimmt diese gemäss 
Entscheid des Regie-
rungsrats einen Teil oder 
alle gesetzlichen Aufga-
ben und Kompetenzen 
der Führungsorgane. 

   

  3 Der Regierungsrat ent-
scheidet über die Aufer-
legung der dafür entstan-
denen Kosten zulasten 
des betroffenen Schulträ-
gers. 

   

 6.2. Kantonale Leis-
tungstests 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  93 
Zweck und Durchführung 

    

 1 Es werden kantonale 
Leistungstests durchge-
führt. Das zuständige 
Departement legt die 
Durchführungszeitpunkte 
fest. 

 1 Es werden kantonale 
Leistungstests nach ein-
heitlichen Vorgaben 
durchgeführt. Das zu-
ständige Departement 
legt die Durchführungs-
zeitpunkte fest. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 2 Die Ergebnisse von 
Leistungstests dienen 

    

 a) der individuellen För-
derung der Schüle-
rinnen und Schüler, 

    

 b) der Unterrichts- und 
Schulentwicklung, 

    

 c) zur Standortbestim-
mung im Hinblick auf 
die weitere schuli-
sche oder berufliche 
Laufbahn, 

    

 d) der Evaluation der 
Wirksamkeit des kan-
tonalen Bildungssys-
tems. 

    



- 94 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Kanton kann mit 
anderen Kantonen oder 
Dritten zusammenarbei-
ten und Leistungsver-
träge zur Durchführung 
der Leistungstests ab-
schliessen. 

    

 §  94 
Weitergabe und Veröf-
fentlichung 

§  94 Abs. 1 (geändert)    

 1 Den weiterführenden 
Schulen werden die indi-
viduellen Testergebnisse 
der Schülerinnen und 
Schüler des Leistungs-
tests am Ende der jewei-
ligen Schulstufe übermit-
telt. 
 
 

1 Den weiterführenden 
Schulen werden […] zum 
Zweck der individuellen 
[…] Förderung die einzel-
nen Ergebnisse der 
Schülerinnen und Schü-
ler […] aus den Leis-
tungstests am Ende der 
jeweiligen Schulstufe 
übermittelt. 

1 Den weiterführenden 
Schulen werden zum 
Zweck der individuellen 
Förderung die einzelnen 
Ergebnisse der Schüle-
rinnen und Schüler aus 
den Leistungstests […] 
der […] vorangehenden 
Schulstufe übermittelt. 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Bei der Veröffentli-
chung von Testergebnis-
sen ist sicherzustellen, 
dass keine Rückschlüsse 
auf einzelne Personen, 
Abteilungen, Schulen 
und Gemeinden gemacht 
werden können. 

 2 Den Lehrbetrieben kön-
nen zum Zweck der indi-
viduellen Förderung die 
einzelnen Ergebnisse der 
Schülerinnen und Schü-
ler aus den Leistungs-
tests der Oberstufe über-
mittelt werden. 
 
Bisheriger Abs. 2 wird zu 
Abs. 3 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 §  95 
Detailregelungen 

    

 1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zur 
Durchführung der Leis-
tungstests, zur Informa-
tion der Beteiligten und 
zur Weitergabe der Test-
ergebnisse. 

    

 7. Kantonale Unterstüt-
zung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  96 
Personelle Ressourcen 

    

 1 Die Zuteilung der per-
sonellen Ressourcen er-
folgt im Rahmen der vom 
Grossen Rat im Budget 
für die Schulen festge-
legten Mittel. 

    

 2 Sie bemisst sich nach 
den Stundentafeln und 
den pädagogischen Be-
dürfnissen der jeweiligen 
Schulstufen und Schulty-
pen, der besonderen Be-
lastungssituation von 
Lehrpersonen und Schul-
leitungen sowie den sozi-
oökonomischen Struktu-
ren der Gemeinden. 

    

 3 Schulen, welche die 
ihnen zugeteilten perso-
nellen Ressourcen nicht 
voll ausschöpfen, können 
sich diese auf das kom-
mende Schuljahr übertra-
gen lassen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  97 
Personalaufwand 

    

 1 Die Beteiligung der Ge-
meinden am Personal-
aufwand der Regelschu-
len und der Förder- und 
Stützangebote bemisst 
sich nach den von ihnen 
beanspruchten Stellen 
und liegt bei höchstens 
35 % dieses Aufwands. 
Der Grosse Rat regelt 
durch Dekret die Zusam-
mensetzung des Perso-
nalaufwands, die Berech-
nung sowie den Prozent-
satz der Beteiligung. 

    

 2 Der Kanton kann sich 
am Personalaufwand der 
Gemeinden für weitere 
durch die Gesetzgebung 
vorgesehene Funktionen 
beteiligen. Der Grosse 
Rat regelt die Einzelhei-
ten durch Dekret.  

    



- 98 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Kanton zahlt die 
Löhne der Lehrpersonen 
und Mitglieder der Schul-
leitungen an den von den 
Gemeinden geführten 
Volksschulen aus. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  §  97a (neu) 
Sprachstandserhebung 

   

  1 Der Kanton stellt den 
Gemeinden Instrumente 
zur Sprachstandserhe-
bung zur Verfügung und 
wertet diese aus. 

   

  2 Er kann die Leitung und 
Auswertung der Sprach-
standserhebung mit Leis-
tungsvertrag an einen 
Dritten übertragen. 

   

  3 Der Regierungsrat re-
gelt weitere unterstüt-
zende Leistungen des 
Kantons durch Verord-
nung. 

   

  §  97b (neu) 
Frühe Sprachförderung 

   

  1 Der Kanton kann Ge-
meinden, die ein Ange-
bot für die frühe Sprach-
förderung in Deutsch ge-
mäss § 11a VSG bereit-
stellen, beratend und fi-
nanziell unterstützen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  2 Der Regierungsrat re-
gelt die Voraussetzungen 
für eine kantonale Finan-
zierung durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  98 
Bildungs-Identität 

§  98 Abs. 2 (geändert)    

 1 Die Bildungs-Identität 
ist eine eindeutige und 
unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der 
sicheren Authentisierung 
der Nutzenden und dem 
sicheren Zugang zu digi-
talen Dienstleistungen in 
der Volksschule dient. 

    

 2 In Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden stattet 
der Kanton Schülerinnen 
und Schüler, Lehrperso-
nen, Schuleiterinnen und 
Schulleiter sowie weite-
res Schulpersonal mit ei-
ner Bildungs-Identität 
aus. Er trägt die Kosten. 

2 In Zusammenarbeit mit 
den […] Schulträgern 
stattet der Kanton Schü-
lerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen, […] 
Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie weite-
res Schulpersonal mit ei-
ner Bildungs-Identität 
aus. Er trägt die Kosten. 

   

 3 Das zuständige Depar-
tement kann mit anderen 
Kantonen oder Dritten 
zusammenarbeiten. Es 
stellt sicher, dass die Da-
tenhoheit über die er-
fassten Daten bei den je-
weiligen Nutzenden ver-
bleibt. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  99 
Digitale Infrastruktur 

    

 1 Der Kanton fördert und 
unterstützt die Vernet-
zung der digitalen Infra-
struktur der Schulen. 

    

 2 Das zuständige Depar-
tement kann die Schul-
träger verpflichten, be-
stimmte digitale Infra-
strukturen oder techni-
sche Schnittstellen zu 
verwenden. Es definiert 
verbindliche Datenaus-
tauschstandards. 

    

 §  100 
Beschaffung von Lehr-
mitteln 

    

 1 Der Kanton kann die 
Schulträger durch geeig-
nete Massnahmen bei 
der Beschaffung von 
Lehrmitteln, Lernmedien 
und Lernumgebungen 
unterstützen. Zu diesem 
Zweck kann er sich ins-
besondere an einem Ver-
lag beteiligen oder selber 
einen Verlag führen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  
§  101 
Austauschprogramme für 
Schülerinnen und Schü-
ler 

 Minderheitsantrag 
Streichung von § 101 

Ablehnung Ablehnung Minderheits-
antrag (bzw. Zustimmung 
zum Ergebnis 1. Bera-
tung) 

 1 Der Kanton fördert den 
Sprach- und Kulturaus-
tausch unter den Kanto-
nen und mit dem grenz-
nahen Ausland, indem er 
Austauschprogramme für 
Schülerinnen und Schü-
ler initiiert, koordiniert 
und finanziell unterstützt. 

    

 2 Die Schulen sind ange-
halten, in der Oberstufe 
mindestens einen Schul-
anlass wie eine Schul-
reise, ein Lager, eine 
Projektwoche oder eine 
Exkursion in einer ande-
ren Sprachregion der 
Schweiz durchzuführen. 

    

  
§  102 
Ausserschulische Ju-
gendarbeit 

 
§  102 Abs. 1 (geändert) 
[…] Offene Kinder- und 
Jugendarbeit (Über-
schrift geändert) 

Minderheitsantrag 
Streichung von § 102  
 
 
 

Ablehnung 
 
 
 
 
 
 

Ablehnung Minderheits-
antrag (bzw. Zustimmung 
zum Entwurf RR) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

Minderheits-Eventualan-
trag Sollte der Streichung 
von  
§ 102 nicht zugestimmt 
werden, soll das gel-
tende Recht  
aus § 67b Volksschulge-
setz übernommen wer-
den: 
 
§ 102 
Leistungen des Kantons 
an die Strukturen der 
ausserschulischen Ju-
gendarbeit 
 
1 Der Kanton kann Ge-
meinden und Kirchge-
meinden Beiträge ge-
währen an den Auf- und 
Ausbau von Strukturen 
für die im informellen Bil-
dungsbereich angesie-
delte ausserschulische 
Jugendarbeit. 
 
2 Die Beitragshöhe be-
trägt bis 40 % der sub-
ventionsberechtigten 
Ausgaben. 
 

Ablehnung Ablehnung Minderheits-
antrag (bzw. Zustimmung 
zur Fassung Entwurf RR) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

3 Der Regierungsrat re-
gelt insbesondere die 
subventionsberechtigten 
Ausgaben, die Förderkri-
terien und das Verfahren. 
 

 1 Der Kanton kann Akt-
euren der ausserschuli-
schen Jugendarbeit so-
wie von Vereinen und 
Verbänden organisierten 
Jugendarbeitsangeboten 
Beiträge an den Auf- und 
Ausbau von Strukturen 
für die im informellen Bil-
dungsbereich angesie-
delte ausserschulische 
Jugendarbeit gewähren. 

1 Der Kanton kann Ge-
meinden, Kirchgemein-
den, professionellen Akt-
euren […] sowie […] Ver-
bänden und Vereinen im 
Bereich der offenen Kin-
der- und […] Jugendar-
beit Beiträge an den Auf- 
und Ausbau von Struktu-
ren […] gewähren. 

   

 §  103 
Kostengutsprache in be-
sonderen Einzelfällen 

    

 1 Der Kanton kann in be-
sonderen Einzelfällen für 
die Schulung eines son-
derschulungsbedürftigen 
Kindes oder Jugendli-
chen in einer bewilligten 
Privatschule Kostengut-
sprache erteilen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Die Finanzierung des 
Privatschulbesuchs und 
die Kostenverteilung er-
folgen nach den Ansät-
zen und Bestimmungen 
für Tagessonderschulen 
gemäss den einschlägi-
gen Bestimmungen der 
Betreuungsgesetzge-
bung. 

    

 3 Das zuständige Depar-
tement kann mit bewillig-
ten Privatschulen Leis-
tungsverträge abschlies-
sen. 

    

 §  104 
Detailregelungen 

§  104 Abs. 1 (geändert)    

 1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zur kan-
tonalen Unterstützung 
der Gemeinden. Er regelt 
insbesondere: 

1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zur kan-
tonalen Unterstützung 
[…] . Er regelt insbeson-
dere: 

   

 a) die Kriterien für die 
Zuteilung und Ver-
wendung der perso-
nellen Ressourcen, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) die Obergrenze für 
die Abgrenzung zur 
Übertragbarkeit per-
soneller Ressourcen, 

    

 c) die Ausstattung allfäl-
liger weiterer Perso-
nen mit einer Bil-
dungsIdentität, 

    

 d) den Vollzug von Aus-
tauschprogrammen, 

    

 e) die subventionsbe-
rechtigten Ausgaben, 
die Förderkriterien, 
die Beitragshöhe und 
das Verfahren zur 
ausserschulischen 
Jugendarbeit, 

e) (geändert) die […] 
beitragsberechtigten 
Ausgaben, die För-
derkriterien, die Bei-
tragshöhe und das 
Verfahren zur […] of-
fenen Kinder- und 
Jugendarbeit, 

   

 f) die Einzelheiten zur 
Kostengutsprache in 
besonderen Einzel-
fällen. 

    

 8. Schuldienste     

 §  105 
Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung 
gemäss § 42 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Be-
rufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 
2007 4) steht den Schüle-
rinnen und Schülern in 
der Regel ab der 2. 
Klasse der Oberstufe of-
fen. 

    

 
4) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  106 
Schulsozialarbeit 

    

 1 Der Kanton kann die 
Schulsozialarbeit in fach-
lichen Belangen und in 
der Zusammenarbeit mit 
den Schulen unterstüt-
zen. 

    

 §  107 
Schulpsychologischer 
Dienst 
a) Aufgaben 

    

 1 Der Schulpsychologi-
sche Dienst ist ein kanto-
naler Dienst mit regiona-
len Standorten. 

    

 2 Er ist tätig für Kinder 
und Jugendliche ab Ein-
trittsprozess in den Kin-
dergarten, kann aber 
auch von ihren Bezugs-
personen, von Schulen 
und Behörden in An-
spruch genommen wer-
den. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Er hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

    

 a) Beurteilung, Bera-
tung und Begleitung 
bei Lern- und Leis-
tungsbesonderheiten 
sowie bei psychi-
schen und psychoso-
zialen Schwierigkei-
ten, die sich im schu-
lischen Umfeld zei-
gen oder sich darauf 
auswirken, 

    

 b) Abklärung und Beur-
teilung des Bildungs- 
und Förderbedarfs 
bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden, 

    

 c) Beratung und Unter-
stützung der Bezugs-
personen, Schulen 
und Behörden insbe-
sondere in Konflikt- 
und Krisensituatio-
nen sowie in Notfäl-
len, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 d) Öffentlichkeitsarbeit 
zu lern- und entwick-
lungspsychologi-
schen Fragestellun-
gen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  108 
b) Freiwilligkeit und Un-
entgeltlichkeit 

    

 1 Die Inanspruchnahme 
des Schulpsychologi-
schen Dienstes ist grund-
sätzlich freiwillig und un-
entgeltlich. 

    

 2 Vorbehalten sind die im 
Rahmen des zivilrechtli-
chen Kindesschutzes 
oder gestützt auf andere 
spezialgesetzliche Best-
immungen angeordnete 
Beratungen und Abklä-
rungen. 

    

 3 Der Regierungsrat kann 
bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden durch 
Verordnung eine obliga-
torische Abklärung vor-
sehen. 

    

 §  109 
c) Verschwiegenheit 

    

 1 Die Mitarbeitenden des 
Schulpsychologischen 
Dienstes sind grundsätz-
lich zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Vorbehalten sind ge-
setzliche Melde- und Mit-
wirkungsrechte und -
pflichten sowie Fälle von 
häuslicher Gewalt, in de-
nen die Anlaufstelle ge-
gen häusliche Gewalt in-
formiert und die Akten of-
fengelegt werden dürfen. 

    

 3 Die Schweigepflicht 
wird durch die Einwilli-
gung der dazu berechtig-
ten Person oder mit 
schriftlicher Ermächti-
gung durch das zustän-
dige Departement aufge-
hoben. Bei obligatori-
schen Abklärungen ge-
mäss § 108 Abs. 3 sind 
die Mitarbeitenden ge-
genüber der Schulleitung 
und dem Gemeinderat 
zur Auskunft verpflichtet.  

    

 §  110 
Kinder- und Jugendpsy-
chiatrische Dienstleistun-
gen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Kanton sorgt für die 
Bereitstellung von psy-
chiatrischen Dienstleis-
tungen. Dazu gehören 
insbesondere die Bera-
tung der Schulen in kin-
der- und jugendpsychiat-
rischen Fragen sowie die 
psychiatrische Mitbeur-
teilung bei Abklärungen 
durch den Schulpsycho-
logischen Dienst. 

    

 2 Der Regierungsrat kann 
mit öffentlichen oder pri-
vaten Institutionen, die 
psychiatrische Dienstleis-
tungen anbieten, Leis-
tungsverträge abschlies-
sen. 

    

 §  111 
Schulärztlicher Dienst 

    

 1 Jeder Schulträger ver-
fügt über einen schulärzt-
lichen Dienst. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Hauptaufgabe der 
Schulärztin oder des 
Schularztes ist die Bera-
tung der Schule zu Ge-
sundheitsthemen, zur 
Prävention und zur Ge-
sundheitsförderung. 

    

 3 Die Schulträger über-
nehmen die Kosten. 

    

 §  112 
Vorsorgeuntersuchung 

§  112 Abs. 1 (geändert)    

 1 Zu Beginn und zum 
Ende der obligatorischen 
Schulzeit findet bei allen 
Kindern und Jugendli-
chen mit Aufenthalt im 
Kanton eine obligatori-
sche Vorsorgeuntersu-
chung statt. 

1  […] Es finden bei allen 
Kindern und Jugendli-
chen mit Aufenthalt im 
Kanton […] obligatori-
sche […] Vorsorgeunter-
suchungen statt. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Für diejenigen Vorsor-
geuntersuchungen, die 
nicht als kassenpflichtige 
Leistungen in der obliga-
torischen Krankenpflege-
versicherung abgerech-
net werden können, sind 
die Aufenthaltsgemein-
den beziehungsweise bei 
Kindern und Jugendli-
chen in stationären Ein-
richtungen die Wohnsitz-
gemeinden kostenpflich-
tig. 

   2 Für diejenigen Vorsor-
geuntersuchungen, die 
nicht als kassenpflichtige 
Leistungen in der obliga-
torischen Krankenpflege-
versicherung abgerech-
net werden können, sind 
die Aufenthaltsgemein-
den beziehungsweise bei 
Kindern und Jugendli-
chen in stationären Ein-
richtungen die Wohnsitz-
gemeinden erstattungs-
pflichtig. 

 3 Die Entschädigung für 
die privatärztlichen Un-
tersuchungen erfolgt 
nach einem zwischen 
dem Regierungsrat und 
der aargauischen Ärzte-
gesellschaft vertraglich 
vereinbarten Tarif. 

    

 §  113 
Schulzahnpflege 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Alle Kinder und Ju-
gendlichen mit Aufenthalt 
im Kanton haben wäh-
rend der obligatorischen 
Schulzeit Anspruch auf 
eine unentgeltliche Kon-
trolluntersuchung pro 
Schuljahr bei einer Zahn-
ärztin oder einem Zahn-
arzt. 

    

 2 Für die Kontrolluntersu-
chungen sind die Aufent-
haltsgemeinden bezie-
hungsweise bei Kindern 
und Jugendlichen in sta-
tionären Einrichtungen 
die Wohnsitzgemeinden 
kostenpflichtig. 

   2 Für die Kontrolluntersu-
chungen sind die Aufent-
haltsgemeinden bezie-
hungsweise bei Kindern 
und Jugendlichen in sta-
tionären Einrichtungen 
die Wohnsitzgemeinden 
erstattungspflichtig. 

 3 Die Entschädigung der 
Zahnärztinnen und -ärzte 
erfolgt nach einem zwi-
schen dem Regierungs-
rat und der Sektion Aar-
gau der Schweizerischen 
Zahnärztegesellschaft 
SSO vereinbarten Tarif. 

    

 §  114 
Schulzahnprophylaxe 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Schulzahnprophy-
laxe wird auf Kindergar-
ten- und Primarstufe re-
gelmässig von einer 
Fachperson für Schul-
zahnprophylaxe durchge-
führt. 

    

 2 Die Schulträger sind 
verpflichtet, die Schul-
zahnprophylaxe durchzu-
führen. Sie sind für die 
Anstellung und Entlöh-
nung der Fachpersonen 
zuständig. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  115 
Detailregelungen 

§  115 Abs. 1 (geändert)    

 1 Zu den verschiedenen 
schuldienstlichen Ange-
boten regelt der Regie-
rungsrat durch Verord-
nung die Einzelheiten, 
allfällige weitere Aufga-
ben, die Entschädigung 
der freiberuflichen Fach-
personen sowie die kos-
tenpflichtigen Leistun-
gen. 

1  […] Der Regierungsrat 
regelt […] durch Verord-
nung die Einzelheiten 
[…]  zu den verschiede-
nen schuldienstlichen 
Angeboten, die Entschä-
digung der freiberuflichen 
Fachpersonen […] , die 
kostenpflichtigen Leistun-
gen sowie allfällige wei-
tere Aufgaben. 

   

 2 Er legt durch Verord-
nung die regionalen 
Standorte des Schulpsy-
chologischen Diensts 
fest. 

    

 9. Disziplinarische Best-
immungen 

    

 §  116 
Grundsatz 

    

 1 Wenn pädagogische 
Massnahmen nicht grei-
fen, können disziplinari-
sche Massnahmen ange-
ordnet werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Die Anwendung körper-
licher und psychischer 
Gewalt ist verboten.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  117 
Verstösse und Zustän-
digkeiten 

§  117 Abs. 2 (geändert)    

 1 Bei leichten und mittel-
schweren Verstössen ge-
gen die Schulvorschriften 
können die Lehrperso-
nen und Schulleitungen 
Disziplinarmassnahmen 
anordnen. 

    

 2 Bei schweren Verstös-
sen gegen die Schulvor-
schriften kann der Ge-
meinderat verfügen: 

2 Bei schweren und wie-
derholten leichteren 
Verstössen gegen die 
Schulvorschriften kann 
der Gemeinderat verfü-
gen: 
Aufzählung unverändert. 

   

 a) einen befristeten voll-
ständigen oder teil-
weisen Schulaus-
schluss bis höchs-
tens sechs Schulwo-
chen pro Schuljahr, 

    

 b) eine Versetzung in 
ein regionales Spezi-
alangebot gemäss § 
22 oder in eine öf-
fentliche Schule mit 
anderer Träger-
schaft, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 c) eine Wegweisung 
von der Schule, so-
fern die Schulpflicht 
bereits erfüllt ist. 

    

 3 Bei besonders schwe-
ren Verstössen gegen 
die Schulvorschriften 
kann das zuständige De-
partement auf Antrag des 
Gemeinderats einen be-
fristeten vollständigen 
oder teilweisen Schul-
ausschluss bis höchs-
tens zwölf Schulwochen 
pro Schuljahr verfügen. 

    

 §  118 
Ersatzmassnahmen 

    

 1 Ist die Betreuung durch 
die Eltern im Falle eines 
während des laufenden 
Schultags ausgesproche-
nen disziplinarischen 
Ausschlusses nicht ge-
währleistet, muss sie von 
der Schule organisiert 
werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Bei Schulausschlüssen 
von mehr als einem Tag 
sind die Eltern für die Be-
treuung und mit Hilfe der 
Schulleitung und allen-
falls unter Beiziehung der 
Fachstellen für eine an-
gemessene Beschäfti-
gung verantwortlich. In 
begründeten Fällen und 
mit Zustimmung der für 
den Ausschluss zustän-
digen Behörde können 
Schülerinnen und Schü-
ler auch in Sonderschu-
len geschult und betreut 
werden. 

    

 3 Die Schulleitung plant 
rechtzeitig die Wiederein-
gliederung. 

    

 §  119 
Detailregelungen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 
die Einzelheiten zu den 
Disziplinarmassnahmen 
bei leichten und mittel-
schweren Verstössen so-
wie die Einzelheiten zum 
Schulausschluss und das 
Verfahren. 

    

 10. Strafrechtliche Best-
immungen 

    

 §  120 
Verstoss gegen Mitwir-
kungspflichten 

§  120 Abs. 1 (geändert)    

 1 Eltern und Pflegeeltern, 
die einer Vorladung ge-
mäss § 44 Abs. 3 nicht 
Folge leisten, werden 
von der zuständigen 
Strafbehörde mit einer 
Busse bestraft. 

1 Eltern und Pflegeeltern, 
die ihrer Mitwirkungs-
pflicht bei der Sprach-
standserhebung gemäss 
§ 39a nicht nachkommen 
oder einer Vorladung ge-
mäss § 44 Abs. 3 nicht 
Folge leisten, werden 
von der zuständigen 
Strafbehörde mit einer 
Busse bestraft. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  121 
Schulversäumnis 

§  121 Abs. 1 (geändert)    

 1 Eltern und Pflegeeltern, 
die ihr schulpflichtiges 
Kind bis maximal drei 
Schultage vorsätzlich 
oder fahrlässig vom 
Schulbesuch fernhalten, 
werden vom Gemeinde-
rat ermahnt. 

1 Eltern […] beziehungs-
weise Pflegeeltern, die 
ihr schulpflichtiges Kind 
bis maximal drei Schul-
tage vorsätzlich oder 
fahrlässig vom Schulbe-
such fernhalten, werden 
vom Gemeinderat er-
mahnt. 

   

 2 Im Wiederholungsfall 
oder wenn das Fernhal-
ten länger als drei Schul-
tage dauert, werden die 
Eltern beziehungsweise 
Pflegeeltern von der zu-
ständigen Strafbehörde 
mit einer Busse bestraft. 

    

 §  122 
Verfahren 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Der Gemeinderat er-
stattet von Amtes wegen 
Strafanzeige. Das Ver-
fahren richtet sich nach 
den einschlägigen Nor-
men der Schweizeri-
schen Strafprozessord-
nung (Strafprozessord-
nung, StPO) vom 5. Ok-
tober 2007 5) und der 
kantonalen Ausführungs-
gesetzgebung. 

    

 11. Datenschutzrechtli-
che Bestimmungen 

    

 §  123 
Bearbeitung von Perso-
nendaten 

    

 1 Die öffentlichen Schu-
len bearbeiten Personen-
daten von Schülerinnen 
und Schülern, ein-
schliesslich besonders 
schützenswerter Perso-
nendaten, soweit dies 
zur Erfüllung der gesetz-
lichen und insbesondere 
der folgenden Aufgaben 
erforderlich ist: 

    

 
5) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 a) Organisation und Ad-
ministration, 

    

 b) Beurteilung des Lern-
stands und der 
Selbst- und Sozial-
kompetenz, 

    

 c) Planung und Umset-
zung von Förder- und 
Stützmassnahmen, 

    

 d) Aufsicht und Betreu-
ung von Schülerin-
nen und Schülern, 

    

 e) Organisation und 
Durchführung von 
Schulanlässen, 

    

 f) Planung und Durch-
führung von schuler-
gänzenden Angebo-
ten sowie Zusam-
menarbeit mit Schul-
diensten unter Vor-
behalt von Berufsge-
heimnissen, 

    

 g) Bearbeitung von Ge-
suchen betreffend 
Absenzen, Dispensa-
tionen und Urlauben, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 h) Anordnung von Dis-
ziplinarmassnahmen. 

    

 2 Das zuständige Depar-
tement bearbeitet Perso-
nendaten gemäss Absatz 
1 nur, wenn dies zur Er-
füllung einer gesetzlichen 
Aufgabe notwendig ist. 

  
 
 
 
 
 
3 Es kann insbesondere 
Personendaten gemäss 
Absatz 1 bearbeiten und 
mit anderen Personenda-
ten verknüpfen, die der 
datenbasierten schuli-
schen Förderung und 
Unterstützung einzelner 
Schülerinnen und Schü-
ler, der Evaluation und 
dem Monitoring der Qua-
lität sowie der Gesamt-
steuerung und Weiterent-
wicklung der Schulen 
dienen. Es anonymisiert 
oder pseudonymisiert 
Personendaten, sobald 
und soweit es der Bear-
beitungszweck erlaubt. 

 
 
 
 
 
 
Zustimmung 

 
 
 
 
 
 
Zustimmung Kommissi-
onsantrag 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  124 
Bild-, Ton- und Videoauf-
nahmen 

    

 1 Lehrpersonen und sol-
che in Ausbildung dürfen 
während des Unterrichts 
Bild-, Ton- und Videoauf-
nahmen von Schülerin-
nen und Schülern ma-
chen, soweit sie der indi-
viduellen Förderung, 
Lernstanderhebung, 
Leistungsbeurteilung 
oder der Lehrpersonen-
ausbildung dienen und 
die Betroffenen vorgän-
gig über Ziel und Zweck 
sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen 
informiert wurden. 

    

 2 Die Aufnahmen sind 
wie folgt zu löschen: 

    

 a) individuelle Förde-
rung und Lernstan-
derhebung: nach 
Auswertung und Be-
sprechung mit den 
Schülerinnen und 
Schülern, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) Leistungsbeurteilung: 
nach Rechtskraft der 
Laufbahnentscheide, 

    

 c) Lehrpersonenausbil-
dung: nach Auswer-
tung und Bespre-
chung mit den ange-
henden Lehrperso-
nen, spätestens nach 
Rechtskraft der Leis-
tungsnachweise. 

    

 3 Für Aufnahmen von 
Schülerinnen und Schü-
lern, die für andere Zwe-
cke vorgenommen oder 
verwendet werden, na-
mentlich im Rahmen von 
Schulanlässen, ist die 
Einwilligung der Eltern 
beziehungsweise in der 
Oberstufe der Schülerin-
nen und Schüler erfor-
derlich. 

    

 §  125 
Bekanntgabe von Perso-
nendaten 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Bei einem Schulwech-
sel gibt die bisherige 
Schule der neuen Schule 
diejenigen Personenda-
ten von Schülerinnen 
und Schülern bekannt, 
die zur Aufgabenerfül-
lung durch die neue 
Schule aktuell erforder-
lich sind. 

    

 2 Darunter fallen auch In-
formationen über rechts-
kräftige Urteile betreffend 
Straftaten, bei denen die 
psychische, körperliche 
oder sexuelle Integrität 
einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt 
wurde. Keine Bekannt-
gabe erfolgt, wenn die 
Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Die Schulen und die 
Anbietenden gemäss 
dem Gesetz über die fa-
milienergänzende Kin-
derbetreuung (Kinderbe-
treuungsgesetz, KiBeG) 
vom 12. Januar 2016 6) 
geben einander diejeni-
gen Personendaten, ein-
schliesslich besonders 
schützenswerter Perso-
nendaten, bekannt, die 
für die durchgehende Be-
treuung von Schülerin-
nen und Schülern not-
wendig sind. 

    

 
6) SAR 815.300 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/815.300/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  126 
Datenerhebung und Ver-
öffentlichung 

    

 1 Der Kanton kann die 
Gemeinden verpflichten, 
Daten zu erheben und 
ihm zu übermitteln, die 
der Evaluation und dem 
Monitoring der Qualität 
sowie der Gesamtsteue-
rung und Weiterentwick-
lung der Volksschule die-
nen. Davon ausgenom-
men sind besonders 
schützenswerte Perso-
nendaten. 

 1 Der Kanton kann die 
Gemeinden verpflichten, 
Daten zu erheben und 
ihm zu übermitteln, die 
der datenbasierten schu-
lischen Förderung und 
Unterstützung einzelner 
Schülerinnen und Schü-
ler, der Evaluation und 
dem Monitoring der Qua-
lität der Schulen sowie 
der Gesamtsteuerung 
und Weiterentwicklung 
der Volksschule dienen. 
[…] 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 2 Bei der Veröffentli-
chung von statistischen 
Daten ist sicherzustellen, 
dass generell keine 
Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen, über-
dies bei leistungs- sowie 
verhaltensbezogenen 
Daten auch keine Rück-
schlüsse auf einzelne 
Abteilungen, Schulen 
und Gemeinden gemacht 
werden können. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten 
durch Verordnung. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 12. Privatschulen und 
private Schulung 

    

 §  127 
Privatschulen 

§  127 Abs. 2 (geän-
dert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 

   

 1 Privatschulen, in denen 
Kinder ihre Schulpflicht 
erfüllen, bedürfen einer 
Bewilligung des Erzie-
hungsrats. 

    

 2 Die jeweilige Träger-
schaft einer Privatschule 
muss vertrauenswürdig 
sein und Gewähr dafür 
bieten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler nicht 
Einflüssen ausgesetzt 
werden, die denjenigen 
Zielen der öffentlichen 
Schulen zuwiderlaufen, 
die sich aus diesem Ge-
setz ergeben. Der Regie-
rungsrat legt zur Siche-
rung einer den öffentli-
chen Schulen gleichwer-
tigen Ausbildung die übri-
gen Bewilligungsvoraus-
setzungen durch Verord-
nung fest. 

2 Die jeweilige Träger-
schaft einer Privatschule 
muss vertrauenswürdig 
sein und Gewähr dafür 
bieten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler nicht 
Einflüssen ausgesetzt 
werden, die denjenigen 
Zielen der öffentlichen 
Schulen zuwiderlaufen, 
die sich aus diesem Ge-
setz ergeben. […]  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Die Privatschulen verfü-
gen über eine Schulärz-
tin oder einen Schularzt. 

3  […] Der Regierungsrat 
legt zur Sicherung einer 
den öffentlichen Schulen 
gleichwertigen Ausbil-
dung die übrigen Bewilli-
gungsvoraussetzungen 
durch Verordnung fest. 

   

  4 Die Privatschulen verfü-
gen über eine Schulärz-
tin oder einen Schularzt. 

   

 §  128 
Private Schulung 

    

 1 Bei privater Schulung 
schulpflichtiger Kinder 
und Jugendlicher durch 
die Eltern oder durch 
eine Drittperson aus-
serhalb einer Privat-
schule muss gegenüber 
dem zuständigen Depar-
tement der genügende 
Unterricht nachgewiesen 
werden. 

    

 2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten 
durch Verordnung. 

    

 §  129 
Aufsichtsrechtliche Mas-
snahmen 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Privatschulen und pri-
vate Schulung stehen 
unter staatlicher Aufsicht. 

    

 2 Bestehen begründete 
Zweifel, ob die Bewilli-
gungsvoraussetzungen 
bei einer Privatschule 
weiterhin erfüllt werden, 
kann der Erziehungsrat 
Anordnungen zur Klä-
rung und Behebung von 
Missständen treffen. 

    

 3 Sind die Bewilligungs-
voraussetzungen nicht 
mehr oder nicht mehr 
vollständig erfüllt, kann 
der Erziehungsrat die 
notwendigen Massnah-
men treffen und der Trä-
gerschaft allenfalls die 
Bewilligung entziehen. 

    

 4 Wird bei einer privaten 
Schulung kein genügen-
der Nachweis erbracht 
oder besteht ein erhebli-
cher Zweifel an deren 
Qualität, entscheidet der 
Gemeinderat über die 
Einschulung in die öffent-
liche Schule. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  130 
Zugang zu Angeboten; 
Vorsorgeuntersuchungen 

    

 1 Schulpflichtige Kinder 
mit Aufenthalt im Kanton, 
die eine Privatschule be-
suchen oder privat ge-
schult werden, haben zu 
den gleichen Bedingun-
gen wie die Kinder an 
den öffentlichen Schulen 
Zugang zu folgenden An-
geboten und Dienstleis-
tungen: 

    

 a) Logopädie (§ 16),     

 b) Psychomotorik-The-
rapie (§ 24 Abs. 2), 

    

 c) lehrplanmässiger In-
strumentalunterricht 
(§ 65 Abs. 1), 

    

 d) Bibliothek (§ 77),     

 e) Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung (§ 
105), 

    

 f) Schulpsychologi-
scher Dienst (§ 107), 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 g) zahnärztliche Kon-
trolluntersuchung (§ 
113 Abs. 1). 

    

 2 Sie sind verpflichtet, 
sich den obligatorischen 
Vorsorgeuntersuchungen 
zu unterziehen (§ 112 
Abs. 1). 

 2 Sie sind verpflichtet, 
sich den obligatorischen 
Vorsorgeuntersuchungen 
beim schulärztlichen 
Dienst der Aufenthaltsge-
meinde zu unterziehen (§ 
112 Abs. 1). 

Zustimmung Zustimmung Kommissi-
onsantrag 

 13. Rechtsschutz     

 §  131 
Instanzenzug 

    

 1 Gegen kommunale Ent-
scheide gemäss § 83 
kann innert 30 Tagen seit 
Zustellung Beschwerde 
beim Schulrat des Be-
zirks geführt werden. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2 Gegen Beschwerdeent-
scheide der Schulräte 
der Bezirke sowie erstin-
stanzliche Entscheide 
des zuständigen Depar-
tements und des Erzie-
hungsrats kann innert 30 
Tagen seit Zustellung 
Beschwerde beim Regie-
rungsrat geführt werden.  

    

 §  132 
Aufschiebende Wirkung 
von Beschwerden 

    

 1 Beschwerden gegen 
die Zuweisung in einen 
anderen Oberstufentypus 
sowie gegen disziplinari-
sche befristete und unbe-
fristete Schulausschlüsse 
haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

    

 14. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

    

 §  133 
Zusammenarbeit der Ge-
meinden 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1 Die Gemeinden haben 
ihre Zusammenarbeit ge-
mäss § 50 bis spätestens 
31. Dezember 2028 auf 
rechtsgültig abgeschlos-
sene Gemeindeverträge 
oder Satzungen abzu-
stützen. 

    

 §  134 
Rechtshängige Ent-
scheide 

§  134 Abs. 1 (geändert) 
[…] Übergangs-
recht (Überschrift geän-
dert) 

   

 1 Die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Ge-
setzes rechtshängigen 
Entscheide werden bis 
zu deren Rechtskraft 
nach bisherigem Recht 
erledigt. 

1 Die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Ge-
setzes rechtshängigen 
[…] Verfahren werden 
[…] nach bisherigem 
Recht […] entschieden. 

   

 §  135 
Inkrafttreten 

    

 1 Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 

    

 II.     
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 1. 
Der Erlass SAR 171.100 
(Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden [Gemein-
degesetz, GG] vom 
19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2023) 
wird wie folgt geändert: 

    

§  39 
5. Übertragung von Be-
fugnissen 

§  39 Abs. 2bis (neu)     

 2bis Gegen delegierte 
schulische Entscheide 
gemäss § 83 Abs. 2 des 
Volkschulgesetzes 
(VSG) vom 
XX.XX.XXXX 7) ist direkt 
bei der zuständigen 
Rechtsmittelinstanz Be-
schwerde zu führen. 

    

 
7) SAR xxx.xxx 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 2. 
Der Erlass SAR 411.200 
(Gesetz über die Anstel-
lung von Lehrpersonen 
[GAL] vom 17. Dezem-
ber 2002) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie 
folgt geändert: 

    

§  1 
Geltungsbereich 

§  1 Abs. 1 (geändert)     

1 Dieses Gesetz regelt in 
Bezug auf das Personal-
recht die Grundzüge der 
Rechtsverhältnisse zwi-
schen dem Kanton, den 
Gemeinden, den Ge-
meindeverbänden und 
den Lehrpersonen an 
Volksschulen und kanto-
nalen Schulen gemäss 
Schulgesetz vom 
17. März 1981 8) und Ge-
setz über die Berufs- und 
Weiterbildung (GBW) 
vom 6. März 2007 9). 

1 Dieses Gesetz regelt in 
Bezug auf das Personal-
recht die Grundzüge der 
Rechtsverhältnisse zwi-
schen dem Kanton, den 
Gemeinden, den Ge-
meindeverbänden und 
den Lehrpersonen an 
Volksschulen und kanto-
nalen Schulen gemäss 
[…] dem Volksschulge-
setz (VSG) vom […] 
XX.XX.XXXX 10) […] und 
dem Gesetz über die Be-
rufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 
2007 11). 

    

 
8) SAR 401.100 
9) SAR 422.200 
10) SAR xxx.xxx 
11) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  6b (neu) 
Datenbearbeitungs- und 
Informationssysteme 

    

 1 Das zuständige Depar-
tement und die Gemein-
den können Datenbear-
beitungs- und Informati-
onssysteme mit gemein-
samer Datenhaltung für 
Anstellungsverhältnisse 
von Personen im Gel-
tungsbereich dieses Ge-
setzes sowie für die Res-
sourcen der Volksschu-
len betreiben, insbeson-
dere für folgende Zwe-
cke: 

    

 a) Bewirtschaftung der 
Anstellungen, insbe-
sondere von Anstel-
lungsverträgen, 
Lohneinstufungen, 
Abwesenheiten und 
Stellvertretungen, 

    

 b) Auszahlung von Löh-
nen, Lohnnebenleis-
tungen und Weiterbil-
dungsbeiträgen, 

    



- 145 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 c) Erhebung bezie-
hungsweise Auszah-
lung von Beiträgen 
und Leistungen von 
Sozialversicherungen 
sowie der Kranken- 
und Unfalltaggeldver-
sicherung, 

    

 d) Wahrnehmung von 
Meldepflichten und 
Erhebung von Quel-
lensteuern, 

    

 e) Planung, Bewirt-
schaftung und Con-
trolling der Ressour-
cen der Volksschu-
len. 

    

 2 Die beteiligten Behör-
den bearbeiten und ge-
ben einander Daten von 
Personen im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes 
bekannt, einschliesslich 
besonders schützens-
werter Personenda-
ten, wenn dies zur Auf-
gabenerfüllung notwen-
dig ist. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Das zuständige Depar-
tement trägt die Haupt-
verantwortung für den 
Datenschutz. 

    

 4 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten 
durch Verordnung, na-
mentlich die Zugriffs-
rechte der beteiligten Be-
hörden und Mitarbeiten-
den. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

§  8 
Anstellungsvorausset-
zungen 

§  8 Abs. 1bis (neu), 
Abs. 2 (geändert) 

    

  

1bis Die Anstellungsbe-
hörden haben bei den 
Betroffenen vor jeder An-
stellung sowohl einen 
Privatauszug als auch ei-
nen Sonderprivatauszug 
aus dem Strafregister 
einzufordern. Der Regie-
rungsrat regelt die Ein-
zelheiten sowie die Aus-
nahmen durch Verord-
nung. 

  

1bis Die Anstellungsbe-
hörden haben bei den 
Betroffenen vor jeder An-
stellung sowohl einen 
Privatauszug als auch ei-
nen Sonderprivatauszug 
aus dem Strafregister 
einzufordern. […] 

Teilweise Zustimmung: 
1bis Die Anstellungsbe-
hörden haben bei den 
Betroffenen vor jeder An-
stellung sowohl einen 
Privatauszug als auch ei-
nen Sonderprivatauszug 
aus dem Strafregister 
einzufordern. Der Regie-
rungsrat regelt die Ein-
zelheiten […] durch Ver-
ordnung. 

Zustimmung zum 
Ergebnis 1.  Beratung 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

2 Lehrpersonen, die auf 
der Liste über Lehrperso-
nen ohne Unterrichtsbe-
rechtigung gemäss 
Art. 12bis der Interkanto-
nalen Vereinbarung über 
die Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen 
vom 18. Februar 1993 12) 
eingetragen sind, dürfen 
nicht angestellt werden. 

2 Lehrpersonen, die we-
gen eines Sexualdelikts 
im Zusammenhang mit 
Minderjährigen oder Ab-
hängigen rechtskräftig 
verurteilt wurden, dürfen 
nicht angestellt werden. 
Dasselbe gilt für Lehrper-
sonen, die auf der Liste 
über Lehrpersonen ohne 
Unterrichtsberechtigung 
gemäss Art. 12bis der In-
terkantonalen Vereinba-
rung über die Anerken-
nung von Ausbildungsab-
schlüssen vom 18. Feb-
ruar 1993 13) eingetragen 
sind […] . 

    

 
12) SAR 400.700 
13) SAR 400.700 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 §  8a (neu) 
Meldung an die EDK 

    

 1 Die Anstellungsbehörde 
meldet dem zuständigen 
Departement Lehrperso-
nen, deren persönliche 
oder fachliche Eignung 
für das Erteilen eines ge-
nügenden Unterrichts in 
Frage gestellt ist, insbe-
sondere wenn sie 

    

 a) ihre Handlungsfähig-
keit verloren haben, 

    

 b) wegen eines Delikts 
verurteilt worden 
sind, das sie nach Art 
und Schwere der Tat 
sowie des Verschul-
dens als nicht mehr 
vertrauenswürdig er-
scheinen lässt, 

    

 c) wiederholt durch ihr 
Verhalten die Sicher-
stellung des ordentli-
chen Schulbetriebs 
ernsthaft gefährdet 
haben, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 d) sonst offensichtlich 
unfähig sind, genü-
genden Unterricht zu 
erteilen. 

    

 2 Das zuständige Depar-
tement erlässt eine be-
schwerdefähige Verfü-
gung, wenn eine Weiter-
meldung an die Konfe-
renz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren 
(EDK) gemäss § 8 Abs. 2 
notwendig erscheint. 

    

 §  21a (neu) 
Lehrpersonenberatung 

    

 1 Der Kanton sorgt für ein 
Beratungsangebot für 
Lehrpersonen. 

    

 2 Die Lehrpersonenbera-
tung unterstützt Lehrper-
sonen bei der Prävention 
und der Bewältigung von 
Schwierigkeiten, die im 
Berufsfeld auftreten oder 
sich darauf auswirken, 
durch 

    

 a) fach- und unterrichts-
bezogene Beratung, 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 b) personenbezogene 
Beratung und Beglei-
tung, 

    

 c) Beratung in Konflikt- 
und Krisensituatio-
nen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3 Der Regierungsrat     

 a) kann die Führung der 
Lehrpersonenbera-
tung durch Leis-
tungsvertrag einem 
öffentlichen oder pri-
vaten Anbieter über-
tragen, 

    

 b) regelt die Einzelhei-
ten durch Verord-
nung und bestimmt 
diejenigen Leistun-
gen, die im Sinne ei-
nes Grundangebots 
unentgeltlich sind 
und 

    

 c) kann den Bezug von 
Leistungen begren-
zen und für darüber-
hinausgehende Be-
züge eine Kosten-
pflicht einführen. 

    

 4 Leistungen, die nicht 
zum Grundangebot ge-
hören, sind zu Vollkosten 
deckenden Preisen an-
zubieten. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

§  24 
Berufsauftrag 

§  24 Abs. 3 (geändert)     

3 Schulleitungen der 
Volksschule haben einen 
besonderen Berufsauf-
trag. Dieser ergibt sich 
aus der im Schulgesetz 
festgelegten Kompetenz-
ordnung und wird durch 
den Regierungsrat gere-
gelt. 

3 Schulleitungen der 
Volksschule haben einen 
besonderen Berufsauf-
trag. Dieser ergibt sich 
aus der im […] Volks-
schulgesetz festgelegten 
Kompetenzordnung und 
wird durch den Regie-
rungsrat durch Verord-
nung geregelt. 

    

7. Besondere Bestim-
mungen zu den Rechts-
verhältnissen im Volks-
schul- und Kindergarten-
bereich 

Titel nach § 40 (geän-
dert) 
7. Besondere Bestim-
mungen zu den Rechts-
verhältnissen im […] 
Volksschulbereich 

    

§  46 
Lehrpersonen an Kinder-
gärten 

§  46 
Aufgehoben. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

1 Trifft der Grosse Rat 
Regelungen über den 
vorzeitigen Ruhestand im 
Sinne von § 14 Abs. 2 
und 3 dieses Gesetzes 
auch für die Lehrperso-
nen an den Kindergärten, 
beteiligt sich der Kanton 
angemessen an den ent-
stehenden Kosten. Der 
Grosse Rat regelt den 
Umfang. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

§  47a 
Mundartkompetenzen 
der Kindergartenlehrper-
sonen 

§  47a 
Aufgehoben. 

    

1 Laufende Anstellungs-
verhältnisse von Kinder-
gartenlehrpersonen, die 
Ende 2018 noch nicht 
über die erforderlichen 
Fachkompetenzen für 
das Unterrichten in 
Mundart verfügen, sind 
frist- und termingerecht 
auf Ende Schuljahr 
2018/19 aufzulösen. 

     

§  49 
Aufhebung und Anpas-
sung geltenden Rechts 

§  49 
Aufgehoben. 

    

1 Mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes wird 
das Gesetz über die 
Festsetzung des Schul-
jahresbeginns auf den 
Spätsommer vom 
23. Juni 1987 14) aufge-
hoben. 

     

 
14) AGS Bd. 12 S. 523 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

2 Das Gesetz über den 
Finanzhaushalt des Kan-
tons Aargau (Finanz-
haushaltsgesetz, FHG) 
vom 3. Juli 1990 15) wird 
wie folgt geändert:  
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

3 Das Schulgesetz vom 
17. März 1981 16) wird 
wie folgt geändert:  
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

4 Das Einführungsgesetz 
zum Bundesgesetz über 
die Berufsbildung 
(EG BBG) vom 8. No-
vember 1983 17) wird wie 
folgt geändert:  
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

 
15) AGS Bd. 14 S. 397; 1997 S. 348; 2002 S. 340; 2003 S. 249 (SAR 611.100) 
16) AGS Bd. 10 S. 529; Bd. 11 S. 335; Bd. 12 S. 524; Bd. 14 S. 189; 1995 S. 142; 1997 S. 283; 1998 S. 175, 191; 1999 S. 119; 2000 S. 89, 111, 155, 242; 2002 S. 329, 390; 2003 S. 250 (SAR 401.100) 
17) AGS Bd. 11 S. 357; Bd. 12 S. 525; 1995 S. 140, 146; 1997 S. 106 (SAR 422.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/611.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

5 Das Aargauische Fach-
hochschulgesetz (AFHG) 
vom 27. Mai 1997 18) wird 
wie folgt geändert: 
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

6 Das Gesetz über die 
Gewährung von Staats-
beiträgen an die aner-
kannten gemeinnützigen 
und öffentlichen aargaui-
schen Erziehungsheime 
(Erziehungsheimgesetz) 
vom 6. Oktober 1964 19) 
wird wie folgt geändert: 
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

7 Das Gesetz über die 
Grundzüge des Perso-
nalrechts (Personalge-
setz, PersG) vom 16. Mai 
2000 20) wird wie folgt ge-
ändert:  
Text im betreffenden Er-
lass eingefügt. 

     

§  50 
Übergangsrecht 

§  50 
Aufgehoben. 

    

 
18) AGS Bd. 1997 S. 273 (SAR 426.100) 
19) AGS Bd. 6 S. 177; Bd. 11 S. 547; 1995 S. 143 (SAR 428.300) 
20) AGS 2000 S. 228 (SAR 165.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/426.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

1 Die bestehenden auf 
Amtsdauer eingegange-
nen Dienstverhältnisse 
werden im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Ge-
setzes in Anstellungsver-
hältnisse nach diesem 
Gesetz überführt, soweit 
die zuständige Anstel-
lungsbehörde der betref-
fenden Lehrperson nicht 
mindestens 3 Monate 
vorher schriftlich mitge-
teilt hat, dass sie das An-
stellungsverhältnis nicht 
mehr weiterzuführen ge-
denkt. 21) 

     

2 Ohne fristgerechte Mit-
teilung besteht ein An-
spruch auf Ausstellung 
eines unbefristeten Ver-
trags nach diesem Ge-
setz, und es gelten die 
entsprechenden Kündi-
gungsbestimmungen. 22) 

     

 
21) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161). 
22) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161).  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

3 Für die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der 
neuen Verfahrenskosten-
regelung (§ 38a) gericht-
lich hängigen Verfahren 
gelten die bisherigen 
Bestimmungen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 3. 
Der Erlass SAR 428.500 
(Gesetz über die Einrich-
tungen für Menschen mit 
besonderen Betreuungs-
bedürfnissen [Betreu-
ungsgesetz, BeG] vom 
2. Mai 2006) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie 
folgt geändert: 

    

§  2 
Geltungsbereich 

§  2 Abs. 1, Abs. 2 (ge-
ändert) 

    

1 Das Gesetz gilt für fol-
gende Einrichtungen: 

1 Das Gesetz gilt für fol-
gende Einrichtungen: 

    

a) Einrichtungen für be-
sondere Förder- und 
Stützmassnahmen 
gemäss Schulgesetz 
vom 17. März 
1981 23), 

a) (geändert) Einrich-
tungen […] mit Ange-
boten gemäss […] § 
24 des Volksschulge-
setzes (VSG) vom 
[…] XX.XX.XXXX 24), 

    

2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einrichtungen 
und ihre Angebote näher. 

2 Der Regierungsrat re-
gelt die Einzelheiten zu 
den Einrichtungen und 
[…] ihrer Angebote […] 
durch Verordnung. 

    

 
23) SAR 401.100 
24) SAR xxx.xxx 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

§  12 
Lehrpersonen und 
Sprachheilfachpersonen 

§  12 Abs. 1 (geändert)     

1 Sonderschulen und 
Einrichtungen für beson-
dere Förder- und Stütz-
massnahmen gemäss 
Schulgesetz mit privater 
Trägerschaft richten sich 
bei der Ausgestaltung 
der Anstellungsverhält-
nisse und Entlöhnung ih-
rer Lehrpersonen und 
Sprachheilfachpersonen 
nach der Gesetzgebung 
über die Anstellung von 
Lehrpersonen. 

1 Sonderschulen und 
Einrichtungen  […] ge-
mäss […] § 2 Abs. 1 lit. a 
mit privater Trägerschaft 
richten sich bei der Aus-
gestaltung der Anstel-
lungsverhältnisse und 
Entlöhnung ihrer Lehr-
personen und Sprach-
heilfachpersonen nach 
der Gesetzgebung über 
die Anstellung von Lehr-
personen. 

    

§  22 
Zusammenarbeit und 
Aufnahme 

 §  22 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (neu) 

   

2 Das Departement kann 
anerkannte Einrichtun-
gen im Einzelfall ver-
pflichten, Menschen mit 
besonderen Betreuungs-
bedürfnissen aufzuneh-
men. 

 2  […] Es kann aner-
kannte Einrichtungen für 
Leistungen im […] Zu-
sammenhang mit Son-
derschulung verpflichten, 
[…] Kinder und Jugendli-
che mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen 
aufzunehmen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

  3 Es kann anerkannte 
Einrichtungen in Bezug 
auf alle anderen Leistun-
gen im Einzelfall ver-
pflichten, Menschen mit 
besonderen Betreuungs-
bedürfnissen aufzuneh-
men. 

   

§  23 
Grundsatz 

§  23 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2bis (geändert) 

    

1 Die nachfolgenden 
Bestimmungen zu Finan-
zierung und Kostenver-
teilung gelten für alle 
Leistungen, die aner-
kannte und kantonale 
Einrichtungen im Rah-
men ihres Leistungsauf-
trags für Menschen mit 
besonderen Betreuungs-
bedürfnissen mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz be-
ziehungsweise bei Ein-
richtungen für besondere 
Förder- und Stützmass-
nahmen gemäss Schul-
gesetz und bei Tages-
sonderschulen mit Auf-
enthalt im Kanton Aargau 
erbringen. 

1 Die nachfolgenden 
Bestimmungen zu Finan-
zierung und Kostenver-
teilung gelten für alle 
Leistungen, die aner-
kannte und kantonale 
Einrichtungen im Rah-
men ihres Leistungsauf-
trags für Menschen mit 
besonderen Betreuungs-
bedürfnissen mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz be-
ziehungsweise bei Ein-
richtungen […] gemäss 
[…] § 2 Abs. 1 lit. a und 
bei Tagessonderschulen 
mit Aufenthalt im Kanton 
Aargau erbringen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

2bis Der Regierungsrat re-
gelt, welche ausserkan-
tonalen Leistungen ge-
mäss Absatz 2 lit. b be-
willigt werden kön-
nen, deren Bewilligungs-
voraussetzungen sowie 
das Verfahren. 

2bis Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung, 
welche ausserkantonalen 
Leistungen gemäss Ab-
satz 2 lit. b bewilligt wer-
den können, deren Be-
willigungsvoraussetzun-
gen sowie das Verfah-
ren. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

§  32 
Zuweisungen und Unter-
bringungen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie Kos-
tengutsprachen 

§  32 Abs. 2 (geändert) §  32 Abs. 2 (geändert)    

2 Zuweisungen und Un-
terbringungen in ausser-
kantonalen Einrichtungen 
bedürfen der Zustim-
mung des zuständigen 
Departements. 

2 Zuweisungen und Un-
terbringungen […] erfol-
gen über einen entspre-
chenden schulischen 
Laufbahnentscheid des 
zuständigen Departe-
ments. 

2  […] Unterbringungen 
[…] in ausserkantonalen 
Einrichtungen bedürfen 
der Zustimmung des zu-
ständigen Departements. 

   

 III.     

 Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) wird auf-
gehoben. 

    

 IV.     

 Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Ände-
rungen unter Ziff. II. so-
wie der Aufhebung unter 
Ziff. III. 

    

 Aarau,     

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Bera-
tung vom 5. Novem-
ber 2024 

Entwurf des Regie-
rungsrats vom 30. 
April 2025 (Änderun-
gen zum Ergebnis 
1.  Beratung) 

Abweichende An-
träge der Kommis-
sion BKS vom  
10. Juni 2025 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Bera-
tung vom 23. Sep-
tember 2025 

 Präsidentin des Grossen 
Rats 
  
Protokollführerin 

    

 
Hinweis: Die Nummerierung der Paragrafen neues VSG wird nach der Schlussberatung/Schlussabstimmung angepasst.  


